
Dritter Abschnitt.

Die Französische Gerichts - Verfassung von Ludwig

. dem H. bis zu unsern Zeiten.

8 1 .

Ehe wir von der eigentlichen Gerichts-Verfassung näher
handeln, mögte es nicht unzweckmäßig seyn, Einiges über die
Gesetzgebung selbst und die Art, wie die Gesetze erlassen wur¬
den, voranzuschicken. Unter dem Ersten und auch größtenteils
unter dem Zweiten Geschlecht der Könige kam das Recht Ge¬
setze zu geben, der ganzen Nation zu. Alle Jahre fand im
Monat März oder Mai eine allgemeine Versammlung des
Volks Statt, worin alle wichtigen Angelegenheiten berathen,
Gesetze gegeben, und Bestimmungen über Krieg und Frieden
getroffen wurden. Zu diesen Versammlungen, die gewöhnlich
unter freiem Himmel gehalten wurden, und (oampun K-nui
oder Llasi *) hießen, hatte außer den Großen, den Bi,
schöfen. Herzogen u. s. f. jeder freie Mann Zutritt und gab

*) Man schrieb auch csmpus Alsgi oder Älsckii statt Nsji.
In den ersten Zeiten fanden diese Versammlungen den er¬
sten März Statt, mit welchem Tag die Franken, wie es
scheint, das Jahr anfiengen. Nachher wurden dieselben von
Pipin dem Kleinen auf den ersten Mai verlegt. Der
Verfasser der Lebensgeschichte des H. Remigius gibt als
Ursache dieser Aenderung an, weil die Könige im Mai in
den Krieg zu ziehen pflegten. Man sehe bei
den Artikel osmpus iVlartius, und vorzüglich die vierte
Abhandlung desselben vn - in dem von ihm heraus¬
gegebenen Leben Ludwigs des H., die besonders hiervon
i k)t.'8 iizsemblvos solsnoslles äes Uois äv krmico) handelt.
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dabei seine Stimme ab. Bei der schriftlichen Abfassung der
Gesetze ward immer erwähnt, daß dieselben mit Bewilligung
der ganzen Nation gegeben seyen. *) „eZo (Hläeborwz
Nex unn eum oonsensu et voluotato I?raveorum O. 558."

heißt es in einem unter Childebert erlassenen Gesetze (Louguet
reoueil äss liistor. tom. IV. p. 622.). Die alten Jahrbücher
der Franken sagen von der im Jahr 788. unter Carl dem
Großen zu Jngelheim gehaltenen Versammlung „In xl-mito
IllAe1l>eiin6n8l eonveniuot xontiüoes, majore8, minore8, 8L-
oer3ote8, reguli, äucos, eomit68, preleeti, eiv68, opgicla-
ni etc." **) Die Form, nach welcher man bei diesen Ver¬
sammlungen verfuhr, war folgende: Dasjenige, ***)'was dem
Volk vorgeschlagen werden sollte, sey es ein Gesetz oder irgend
eine neue Unternehmung, ward laut abgelesen, und darauf das
Volk gefragt, ob es seine Zustimmung dazu gebe, oder nicht.
Ersteres bezeugte es dadurch, daß es dreimal rief: „Wir sind
damit zufrieden" (coolsuäglmnt), worauf dann das Vorge¬
schlagene schriftlich abgefaßt, und durch die Unterschrift des
Königs, der Clerisei und der Vornehmsten des weltlichen Stan¬
des bestätigt ward. Auf diese Art gingen unter den Königen
des Ersten und Zweiten Geschlechts alle, die ganze Nation
betreffenden, Verordnungen auch von dieser selbst aus. Carl
der Große insbesondere pflegte alle Jahre eine solche allgemeine
Versammlung zu halten, die damals oonvontu8, xlaoitum, msl-
1u8 oder mslluin genannt ward. ****) Allein durch die Ein¬
führung des Lehnsystems, und die dadurch steigende Macht der
großen Lehnsträger oder Barone, wozu noch die durch die
Einfälle der Normannen verursachten Unruhen und Unordnun¬
gen kamen, ging die Macht des Volkes so wie die der Könige

*)Jn dem eäiot. k>i8ten8, (von Carl dem Kahlen i. I. 864)
heißt es osp. 6. „6>ox eon8en8ll populi 6t 6t eoastitu-

tiooe rozis" spaä LalllL. tom. ll. P. 176.

**)8orker. cls oomit. veter. Oermaii. H. 304.

***) Ospitul. eäit. UsluL. tom. I. 628- O. 822.

****) Man sehe des Bischofs Hincmar von Rheims, der i. I.

882 ftarh, trsetat. äe oräino palstii. in dessen Oper.
estistit Lirmonäi Vol. 2. csx. 29.
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selbst zu Grunde. Hugo Capet, der erste König des Dritten
Geschlechts, war nicht wie Pipin *) mit Zustimmungdes
Volks, sondern einzig durch die Wahl der Großen auf den
Thron erhoben worden. Daher wurden auch unter den Köni¬
gen dieses letzten Geschlechtsallgemeine Gesetze nie mit Zustim¬
mung des Volks, sondern nur mit der einiger Großen, die
gleichsam die Stelle königlicher Rathe vertraten, erlassen. Die
Könige waren auch um so mehr genöthigt, sich der Zustimmung
wenigstens einiger der mächtigern Vasallen zu versichern, als
es ihnen sonst unmöglich war, ihren Gesetzen einen allgemeinen
Eingang zu verschaffen. Sie sorgten daher bei Verkündigung
derselben-dafür, daß mehrere Große sie unterschrieben, und
sich durch ihre Unterschrift verpflichteten, sie auch auf ihren
Domainen einzuführen, und dem König in Handhabung der¬
selben beizustehen.

Das Erstemal, wo unter den Königen des Dritten Ge¬
schlechts, das Volk zusammenberufenward, um über allgemeine
Angelegenheiten zu berathen, war im I. 1302 unter Philip
dem Schönen. Die Versammlung führte den Namen der allge¬
meinen Stande oder General-Staaten (ötsts gönsrsux), und
war in drei Kammern, die der Geistlichkeit, des Avels und des
Bürger- oder dritten Standes ( 601-8 - öt-n) getheilt. Allein
diese Stände, deren Zusammenberufung unter d.-n folgenden
Königen noch mehrmals Statt fand, **) hatten bei Erlaffung
allgemeiner Gesetze keine entscheidende Stimme, sondern sie ant¬
worteten nur auf die Fragen, die der Hof ihnen vorlegte, und
hatten überdem das Recht Vorstellungen zu machen, auch ihre
Beschwerden (äolösncos), wenn sie deren hatten, vorzubringen.
Sonst stand es in den letzten Jahrhundertenvor der Revolution,
besonders seitdem der Cardinal Richelieu die Macht der Krone

0»!^ ks^Inus, rex pins, per ^uotoritstom Dspso, et unviio-

irsm zsilvti ellri8mst»s, et eloctionem om»rr«m F>a-rcorum

in rogni svlio sndlilnstus e8i. sp. Longuel. reoueil cles
Hi 8 tor. loln. V- p- 9-

, Die letzte Versammlung derselben (vor der Revolution)
^ fand i. I. 1614. unter Ludwig dem Dreizehnten zu Paris

Statt.
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auf das höchste gehoben, in dem Staatsrechr von Frankreich
als »»bezweifelterGrundsatz fest, daß das Recht der Gesetzge¬
bung im ganzen Reich einzig *) und ausschließlich dem König
zustehe. Allein demungeachtct hatten die Könige von diesem
Recht in Beziehung auf die bürgerliche und zum Theil auch
auf die peinliche Gesetzgebung, nur einen beschränkten Gebrauch
gemacht. Sie hatten vielmehr für gut gefunden, die uralte
Ordnung bestehen zu lassen, der gemäß in einigen Theilen
des Reichs das römische Gesetzbuch, in andern aber die soge¬
nannten Gewohnheiten (ooutumes) als allgemeine Rechtsnorm
angenommen waren. Frankreich war in dieser Hinsicht, wie
wir schon in der Einleitung bemerkt haben, in zwei Theile,
deren einen man xrovinves äo äroit öeril, und den andern
xs)'8 ooutuiuiers nannte, getheilt; ein Unterschied, welchen
erst die seit der Revolution eingeführte Gesetzgebungaufhob.
Derselbe hing zum Theil mit einer Verschiedenheit der Sprache
zusammen, welche selbst höchst wahrscheinlich von der Verschie¬
denheit der Völkerstämme, die sich in den einzelnen Provinzen
festgesetzt hatten, (der Wcstgothen, Burgunder, Franken,) her¬
rührte. Noch im vierzehnten Jahrhundert war Frankreich in
dieser letzten Hinsicht gleichsam in zwei Länder, in eines, wo
die Sprache oder der Dialect c>o -- und ein zweites, wo der
Dialect oui oder vil gesprochen ward, (in die sogenannte
ll-gnAuo ä'oo **) und L,SNAU6 cl'oil oder (.3NAU6 cl'oui) ge¬
theilt. Diese Namen waren von dem Wort, dessen man sich
in dem einen und andern Landcstheil bediente, um Ja auszu¬
drücken, hergenommen. Der Dialect oui erstreckte sich über
den bei weitem größten Theil von Frankreich, nämlich über das
ganze nördliche Land bis an die Dordogne, wozu noch Auvcrgne

*) Die Parlamente indessen machten bis zu den letzten Zeiten
(vor der Revolution) einige von dem Hof nicht anerkannte
Ansprüche auf Mitwirkung bei der Gesetzgebung, wovon
unten näher gehandelt werden wird.

**) Die Sprache ward auch von der Stadt Toulouse, wo sie
vorzüglich gesprochen ward, Is IsvZua Nouivussink! ge¬
nannt. Die Provinz I^ngnoäov, deren HauptstadtTou¬
louse ist, hat davon ihren heutigen Namen erhalten. Frü¬
her hieß sie Loptimanis.

I
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und Lyonnais gerechnet wurden. Der Dialect oo begriff nur
Languedoc, Quercy und Rovergue, indem Guyenne und die
herumgelegenenLänder damals den Engländern gehörten. Hier¬
mit fast übereinstimmend war die Eintheilung in Beziehung
auf den Gebrauch des geschriebenen(römischen) und Gcwohn-
Hcits-Rechts.Das erstere galt vorzüglich in den südlichen Pro¬
vinzen, dem ehemaligen Westgothischen und Burgundischen Reich,
und zwar nach der letzten Verfassung des Königreichs vor der
Revolution 1) in allen Provinzen, die unter die Gerichtsbarkeit
der Parlamente von Toulouse, Bordeaur, Grenoble, Air und
Pau gehörten; 2) in einigen, die unter dem Parlament von
Paris standen, nämlich in Lyonnais, Le Forets, Beaujolais,
in dem südlichen Theil von Auvergne, *) in Masonnais, in
dem FürstenthumDombes, in dem Theil der Basse-Marche
(niedern Mark), welcher die Landvogtei (ssnsolmussss) Bel-
lac **) ausmachte; ferner 3) in einigen unter das Parlament
von Dijon gehörigen Landes-Antheilen, wie Bresse und die an¬
liegenden Gegenden, endlich 4) in den Provinzen, die von den
obern Gerichtshöfen von Perpignan, Colmar und Bastia abhin-
gen d. h. in Roussillon, Elsaß und Corsica. ***) Als zuerst

*)Jn der Auvergne besonders herrschte hierin große Verwir¬
rung. Man fand mitten zwischen Oertern, die dem Gc--
wohnheits-Rechtfolgten, andere, worin das geschriebene
oder römische Recht galt.

**) Dieselbe bestand aus den drei CastellaneienBellac, Rinson
und Champanhac. Ehemals gehörte sie unter das Parla¬
ment von Bordeaur, wovon sie schon 40 Meilen (Usus»)
entfernt war. Im 16ten Jahrhundert ward sie davon
getrennt und unter das Parlament von Paris gestellt,
wovon sie noch einmal so weit entfernt war.

***) Es ist schwierig genug, die einzelnen Gegenden und Oer-
ter, über welche sich die Herrschaft des römischen Rechts
erstreckte, genau anzugeben. Lol-riat-Lsim-krix, aus des¬
sen llist. <1. clroit. Dom. Dgris. 1821. wir auch die eben ^
angeführten Namen entlehnen, bemerkt, daß in dieser Hin¬
sicht noch eine gerichtliche Statistik von Frankreich fehle.
Als die besten Werke darüber, denen jedoch noch Vieles
mangle um vollständig zu seyn, nennt er: Iswr 4s la
kVang« pg,- LoiOsil,villisrs, iow. 3, iv llisliomiuii s llos

> - 7
4 s

>. ^



die Barbaren Gallien überschwemmten,erlaubten sie den zurück¬
gebliebenen Einwohnern nach ihren eigenen Gesetzen d. h. nach
römischem Recht zu leben. Man ließ denselben sogar meistens
die Wahl, ob sie nach dem Gesetz der Uebcrwinder oder nach
ihrem alten Gesetz gerichtet werden wollten. So sonderbar es
uns nach unsern Begriffen vorkommenmag, daß es sür zwei

6au!e8 xsr k^xpiU^, tom. 5, UNd die Lne^cloxeü.
suxxl. Sl-r. psrlemenr. Er selbst gibt nach vielen For¬
schungen, wobei er oft genöthigt gewesen, zu den Samm¬
lern der Beschlüsse (arretiers) zurückzukehren,folgende der
jetzt bestehenden Departements als diejenigen an, wo ehe¬
mals das römische Recht galt.

1) (Zum Parlament von Toulouse gehörige). Usute-Osronne, kriege, Dsrn, Xuäe, Herauli, Oarcl,
^rcleelie, lOossre, ^ve^ron, 1. 0 t, Dsrn-et-Os-
ronne, Haure^U^renees, ein Theil Von 6ers und
von Hsute-6oire, nämlich die Arrondissementsvon
Du)! und von 1^88engeaux (ehemals Vela^).

2) (Unter Grenoble gehörige), l^ere, vrome, Osuto8-
^Ixe8, und der Theil von Vsueluse, der das Für-
stenthum Orange enthalt. Die Grafschaft Orig-
»an und einige andere von der Osupliine einge¬
schlossene Landestheile gehörten unter ^ix.

3) (Unter das Parlament von Bordeaux gehörige).
Oirencle, t-snäes, 6oi-et-6sronne, Oorllogne,

Oorrsse, Haule-Vienne, und ein Theil von 6ers
Und Oliarenre - Interieure.

4) (Unter Air). Loueli68-äu-IUion6, Vor, Ü388e8-
^.Ixes, und die Cantons (Nr. 2.), die mit Orüwe
vereinigt sind.

5) (Unter Pau). La8868-?^rene68.
6) (Unter Paris). Ubüne, I-oire, Osntal, ein Theil

Von Usute-Vienne, von 6reu8e, von Uu^-äe-Oome,
von 8sone er I-oire und von ^in.

7) (Unter Dijon). ^in.
8) (Unter Colmar). Itaur-Ullin und Las-IUiin.
9) (Unter Pcrpignan). l?^renee8-0rienrsle8.

10) (Unter Bastia.) Oorsiea.
Auch in Avignon, welches erst i. 1.1791 mit Frank¬

reich vereinigt ward, galt von jeher das römische Gesetz.



Nachbarn verschiedene Gesetze gebe, so erschien dieses doch

den Barbaren, die alle Gesetze nur als persönlich ansahen,

als ganz natürlich. Die Thatsache selbst wenigstens ist außer

allem Zweifel, und wird durch die bündigsten Zeugnisse bestä¬

tigt. Die Barbaren selbst hatten nämlich meistens schon sehr

früh geschriebene Gesetze, die noch übrig sind (z. B. die Sali-

schen, Burgundischen, Westgothischen u. s. f.; und alle diese

erlauben den Römern nach römischen Gesetzen zu leben. So

heißt es z. B. xrolog. leg. Lurgunä. (i. I. 517- verfaßt)

„lnter komsnos.liowanis Iegrbll8 ^rsecipiinus

julliosri." Ebendas. Nrt. 55. tz. 2. „)nbeillu8.

csussin komsnis Iegibu8 terrninnri.Dieebit

ei seil Pulssverit 8on pulsstus Lnerrt, Rornsna snre oonten-

äere." Etwas später i. I. 560. verordnete eben so der frän¬

kische König Chlotar „Intor Komsno8 nogotia esn8srnrn ko-

msvis Iegibu8 prseoiprrnn8 terrnrnsrl." (6on8tit. 61110^17.

o. 4. spuä. Lsliis. toirl. I. x. 7.). Ganz übereinstimmend

damit waren die Gesetze der Westgothen, wie wir sogleich nä¬

her hören werden. Indessen galt dieses allerdings nur, wenn

ein Römer mit einem andern Römer zu thun hatte. Hatten

Römer und Barbaren Geschäfte oder Streitigkeiten untereinan¬

der, so galt, wenn Jemand Etwas zu Leid geschehen war, das

Gesetz des Beleidigten. In den übrigen Fällen ward nach den

von den Königen gegebenen allgemeinen Gesetzen entschieden.

So sagt z. B. das Longobardische Gesetz Üb. I. tit. 56. osx. 1.

(gpull Lsln2. torn. I. p. 354) „8reut eon8uetnäo N08tr» 68t,

ut Roinsnus gut b,ongobsräu8 si evenorit gnoä esu8arn rn-

ter so bsbont, ob8orvsrnu8, nt Rornsnr 8uoeo88ionern eornin

juxts illorurn legern bsbesnt, 8imililer nt oinne8 8erigtione8

juxts legern 8usin lseisnt, et gusnclo jni7Lnt, beeunclnrn legern

8nsin jurent, et slin illis 8lruilitei7 kseisnt, et ^uanllo eorn-

xonunt, juxtn legern ip8ir>8, eur rnalurn Leeerint, eoinponsnt;

et l^ongobsrclos illos eonvenit cornponere sirnilitei'. Oe

eseteris vero esn8i8 cornmunr lege vivsnt ^usrn l0oininn8

Iisrolu8 6xoellsnti8silllu8 kex k'rsneor. atg^ne l^ongobsrcloi7.

IN eäicto scljunxit." — Indessen sind die verschiedenen Gesetz¬

gebungen der Barbaren hierin nicht ganz übereinstimmend. Nach

den Gesetzen der Ripuarier z. B. ward Jeder, der in dem Gebiet
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derselben ein Verbrechen ***) ) beging, nach dem Gesetz seines
Geburtsorts gestraft. Allein, ungeachtet der Verschiedenheitin
diesem Punkt, stimmten sie alle darin überein, daß die Römer
unter sich nach römischem Recht leben durften. — Man hat die
Frage aufgeworfen, woher es gekommen, daß, da die Barbaren
den alten BewohnernGalliens die Wahl ließen, entweder nach
ihren alten oder nach den Gesetzen der Ueberwinder zu leben,
in einigen Provinzen sich das römische Recht erhalten hat,
und in andern nicht. Montesquieu(lib. XXVIU. obsx. 4.)
meint, es hange mit der größer» oder geringern Unpartheilich-
keit zusammen, womit die Gesetzgebungen der verschiedenen bar¬
barischen Völker die Ueberwinder und Ueberwundenen behandelt
haben. Da die Gesetze der Burgunder und Westgothen bei
Bestrafungen u. s. f. keinen Unterschied zwischen einem Römer
und Burgunder oder Westgothen gemacht, so hatten die alten
Bewohner dieser Provinzen keinen Grund gehabt, ihre alten
Gesetze mit denen ihrer Ueberwinderzu vertauschen. Nach dem
Salischen Gesetz hingegen hätten die Franken große Vorzüge
vor den alten Einwohnern gehabt, und darum hätte Alles ge¬
eilt, sich den Salischen Gesetzen zu unterwerfen. Obschon
dieses nun zwar nicht ganz ohne Wirkung gewesen seyn mag,
so läßt sich doch daraus das gänzliche Verschwinden des römi¬
schen Rechts in einigen, und eben so das der Gesetze der Bar¬
baren in andern Provinzen nicht erklären. Wahrscheinlicher ist
daher Eichhorn's Meinung, daß, da die Franken den nördlichen

*) Ii,ex. liipusr. (XXk. 3.) üloo «utom constiruiinns ut
ink^s pgAiilii ri^usl-iurn tsin kVsnoi, LurAuncliones,
^Llsmsnni ^uscungue nstiono oommoeatn» lsts-
rit, in juclioio inteipellstus sivut lex loei oontinet ubi
nstus knerit, 8ic r68poneloat.

4) (^uoclsi äamnalu8 lusrit, sevnnäum ledern propri-
sm, non soeunclurn ripusriam clsmnum 8U8tinek>t. —
Man sieht, ein Liebhaber des Uralten könnte eines der
wichtigsten Vorrechte der neuern Gesandten aus dem Gesetz
der Ripuarier herleiten.

**) Die Clerisei zog es in allen Provinzen vor, nach römi-
mischem Gesetz zu leben. Späterhin indessen gehorchte sie
dem Gesetz der Provinz, worin sie lebte.



Theil Galliens eher als den südlichen erobert, in dem ersten
die Zahl der Eroberer, gegen die der Ueberwnndenen, grö¬
ßer gewesen sey, als im letzter». Als daher späterhin zu
einer Zeit, wo der Unterschied zwischen den alten Einwohnern
und den Erobern fast verwischt war. Alles sich unter das Feu-
dal-Gesetz schmiegen mußte, gehorchte in den südlichen Provin¬
zen die Mehrzahl der Einwohner dem Römischen und in den
nördlichen dem Salischcn Gesetz. Daher vermischte sich in den
erstem Provinzen die Feudal-Gesetzgebung mit der Römischen-
und in den zweiten mit der Salischcn, oder mit den Gewohn-
Heits-Rechten. Zu der Zeit, wo die Barbaren sich zuerst in Gal¬
lien festsetzten, war die von Justinian veranstaltete Sammlung
der römischen Gesetze noch nicht verfaßt, sondern in dem römi¬
schen Reich selbst galt damals neben einer Menge älterer Ge¬
setze vorzüglich das von dem Kaiser Theodosius dem Jüngern
i. I. 438 verkündigte Gesetzbuch (ooäox Tbeoäosisrnis). Da
es nun aber den Fürsten und Königen der Barbaren nicht
gleichgültig seyn konnte, welche Gesetze unter den alten Ein¬
wohnern, ihren nunmehrigen Unterthanen,galten, so verordne¬
ten sie selbst, daß aus den römischen Gesetzen diejenigen gesam¬
melt würden, welche in ihren Ländern Gesetzes - Kraft haben
sollten. Diese Gesetze wurden vorzugsweise aus dem eoäex
IReoäosianus , so wie aus den Schriften einiger berühmten
römischen Rechtsgelehrten (des Paulus, Cajus u. s. f.) genom¬
men. Vorzüglich sind zwei solcher Sammlungen berühmt, die
sich bis auf unsere Zeiten erhalten haben. Die Erste, welche
jetzt fast in allen Ausgaben Uspisni Über re^onsorum oder
kspisai rosyonsuin heißt, ward zuerst von dem berühmten
französ. RechtsgelehrtenCujacius als Anhang zu dem c»<l.
'iReoäos. tDußll. 1566. kok.) durch den Druck bekannt gemacht.
Höchst wahrscheinlich ist sie um d. I. 517. auf Befehl des bur-
gundischen Königs Sigismund veranstaltet worden. Derselbe
ließi>namlich in diesem Jahr die Sammlung der burgundischen
Gesetze verkündigen, in deren Eingang es heißt: „later Uoma-
nos Uowsnis Iegibu8 prseoiximirs juäicsri: gni torius«, ot
expo8Üionoin Isgurn oonsvriptsm, Hualitor juclioent, se no-
verint sooepturos, ut Pör ignorsiitiam se nullirs exousrl."
Die Folge der Titel in dem so eben angeführten ros-
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xon8. stimmt mit der in den bnrgundischen Gesetzen auf eine
so auffallende Art überein, daß Savigny *) nicht zweifelt, die¬
ses Uspisn. rospons. sey das von Sigismund seinen römischen

, Unterthanen versprochene Gesetzbuch.
Noch weit berühmter und vollständiger ist das Gesetzbuch,

welches auf Befehl des westgothischen Königs Alarich des Zwei¬
ten (reg. 484 — 507.) von einer Gesellschaft römischer Rechts-
Gelehrten zu Aire in Gascogne i. I. 506. zusammengetragen
ward. Dasselbe hieß späterhin breviarium ^Igl-ioisnum , soll
aber zuerst keinen besondern Namen gehabt haben. Es hieß auch
bald lex Romans bald lex Nbeockosii. Wegen seiner weit
größern Reichhaltigkeit gewann es selbst in den Provinzen
des burgundischenReichs, welches letztere 534. unterging, über
den Papian den Vorzug. Es enthält neben dem Tert der
römischen Gesetze, auch noch Auslegungen desselben. Die darin
aufgenommenen Stücke der römischen Gesetze sind dabei mei¬
stens vollständig. **) Das brovisr. behielt im westgothischen
Reich seine gesetzliche Kraft bis in die Mitte des siebenten
Jahrhunderts. Um diese Zeit verbot der westgothischeKönig
Chindaswind (stirbt 652.) den fernern Gebrauch desselben gänz¬
lich. ***) Allein damals hatte die westgothische Macht ihren

*) Savigny Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter. B.U.
S. 12, 13.

**)Es begreift: 1) (lock. Nboockosisn. 16 Bücher. Die 5 er¬
sten Bücher dieses (lock. kennt man sogar nur durch das
brovisrium,

2) Novellen von Theodosius, Valentinian, Majorian,
Marcian und Severus.

3) Usuli recextso sententise. 5 Bücher. Auch nur
durch das brevisr. bekannt.

4) (lock. Orogoriso. 13 Titel.
5) (lock. HermoZenisnus. 2 Titel.
6) kgxioiso. Üb. I. Rosxons. eigentlich nur eine kleineStelle.
7) Instit. (lsji. Letztere erscheinen besonders mager und

sind allein ohne Interpretation.
***)b>6§.Visigoik Iib. 2. Ut. 1. le^. 9. „Lliense gonris le-

tzibus sck oxeroitium uülitstis imkul ot permittiwus ok



Hauptsitz in Spanien. In den Provinzen des südlichen Frank¬
reichs, obschon sie damals unter die Herrschaft von Spanien
gehörten, hatte, wie es scheint, das römische Recht schon
so tiefe Wurzeln gefaßt, daß es ungeachtetder entgegenge¬
setzten Befehle nicht daraus zu verdrängen war.Savigny* *)
führt mehrere Beispiele an, daß selbst, nachdem das Gesetz von
Chindaswind schon gegeben war, doch mehrere bürgerliche Ge¬
schäfte den Vorschriften des Kr-evisr-. gemäß abgemacht worden
sind. Mit Savigny stimmt Montesquieu, der aus dem südli¬
chen Frankreich gebürtig und einer der fleißigsten und scharfsin¬
nigsten Forscher der Geschichte seines Vaterlandes war, völlig
überein (osxr. ä. loix. liv. XXVIIl. elrsp. 7.). Als Carl
Martel und Pipin in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts
die Sarazenen aus diesen Provinzen vertrieben, unterwarfen
sich die gothischen Einwohner unter der Bedingung dem Sie¬
ger , daß es ihnen erlaubt bliebe nach ihren vaterländischen
Gesetzen zu leben. Doch einen unumstößlichen Beweis, daß das
römische Recht in den südlichen Provinzen von Frankreich ent¬
weder nie untergegangen, oder bald wieder aufgelebt ist, liefert
das Edict von Poifsy (eäiorum risrense) von Carl dem Kah¬
len i. I. 864. In demselben heißt es esp. 20. „Super illsm
leger» (Körnens,») nee snteoessores nosiri g»oäeunquo es-

pitulurn sistuerunr, nee nos sistnimus." Ferner esp. 16.

„In iils terrs, **) in ^ns juäicis seennäurn leger» korns-

optsmus, sä negotrorur» vero äiseuzsionern et resnlts-

rnus et prolrilremus. l^usrnvis enrr» elo^uirs pollesor,
Ismen äikkreultstrbus liserent; scleo.. . . . .

nolurnus srve komsnis legidns srve slienrs iostitntioni-

bus smoäo srnplius eonvexsrr."
*) Savigny Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter. Th.

II. S. 111.

**) Diese Worte des eäier. kisrens. sind sehr merkwürdig,
wenn man sie mit der oben angeführten BestimmungChlo¬
tars „Inrer kornsnos negoti» esussrurn komsnis legi-
Iivs prseeipimus rerminsri" vergleicht. Es geht deutlichdaraus hervor, daß zu Zeiten Chlotars (i. I. 560.) die
Gesetze noch durchaus persönlich waren, wogegen, als das
eäier. kistens. erschien, nach Verschiedenheit der Provin¬zen nach römischem oder fränkischem Recht geurtheilt ward.
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nsm terminsntnr, secunclum leZem IIom»ngin *) sustioetur,
et in illa terra in gua suclieia sevunllnm legern ete."
Immerhin mag indessen doch der Gebrauch des dreviariuin
durch das Gesetz von Chindaswind in so fern in Verfall gera¬
then seyn, daß man späterhin dqs Justinianische Gesetzbuch,
als es im Abendland naher bekannt ward, um so begieriger
aufnahm, wozu Ludwig der H. vorzüglich mitgewirkt hat. Die¬
ser Fürst bezieht sich an sehr vielen Stellen seines Gesetzbuchs
(etgblissolnons)auf das römische Recht, und zwar auf das
Gesetzbuch Justinians, so daß er stillschweigend voraussetzt,
dasselbe habe gesetzliche Kraft. **) Soviel wenigstens ist ge¬
wiß, daß die oben (nach Berriat-Saint-Prir) genannten Pro¬
vinzen in ganz Frankreich den Namen: Provinzen des geschrie¬
benen Rechts lle clroit ecrit) hatten, und von den

ooutumier-8 ***) unterschieden wurden, so wie daß darin

*) Montesquieu liv. 28- ollsp. 4. bemerkt, in dem eäiot. kis-
iens. seyen osp. 12,16. auch die Provinzen genannt, wo¬
rin nach römischem Recht geurtheilt ward, und dieses seyen
gerade dieselben, worin bis zu den letzten Zeiten das römi¬
sche Recht gegolten habe, (in tlsvillonio, inNsrKons u.s.f.).
Allein dieses ist ein Irrthum. An den angeführten Stel¬
len ist nur die Rede von den Städten, worin gemünzt
werden sollte.

**) Ludwig der H. ließ eine französische Uebersetzung des rö¬
mischen Rechts anfertigen, welche sich noch auf der königl.
Bibliothek zu Paris befindet. Um 'dem Leser einigen Be¬
griff von dem Stil derselben zu geben, setze ich folgende
Stelle der öksbligsom. liv. II. cllsp. 1. hierhin, welche
eine Uebersetzung des römischen „ju8titia e8t oonstsns er
perpetua voluntss ete." In8tit. lib. I. tit. I. ist. ,,llu8-
tioe 81 68t uns volonte orakle gui clonne ä ellkl8oun
son clroit: et los eonnnsnclernen8 cle clroit si sont tel8,
Iionne5tement vivre, ne nulle per 80 nne no cloit lle8pire
(lnepri8or) et lloit clonnvr s ells8eun 8on clroit, 8elocio
clroit e8crit en eocle, el titre cle in8tioe et cle clroit,
on il e8t trsitie el (su) comenevlnent espeeisninont cle
eette instiöre.

***)Da die Barbaren schon früh geschriebene Gesetze hatten,
so ist es sonderbar, daß die ps)8 eoutumier8 sich nicht an
diesen Gesetzen gehalten haben. Höchst wahrscheinlich ge-
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seit vielen Jahrhunderten nach römischen Gesetzen und zwar
nach unserm gewöhnlichenoorpus juris Recht gesprochen ward;
welches denselben auch durch königl. offene Briefe bestätigt war.
Man hat sogar häufig die Streitfrage aufgeworfen,ob in den
übrigen Provinzen von Frankreich, obschon sie ohne Widerrede
von jeher xs^s coutumiors hießen, dennoch nicht das römische
Gesetzbuch als das gemeine Recht des Landes anzusehen sey.* *)
Nämlich die Gewohnheits-Rechte vieler Provinzen wiesen für
alle in denselben nicht entschiedene Fälle, ausdrücklich auf das
römische Recht hin. Andere thaten dieses nicht so bestimmt,
aber sie bezeichneten es deutlich genug durch den Namen: geschrie¬
benes Vernunft-Recht (raison öoi-ite), welchem sie die Entschei¬
dung überließen. **) Endlich waren die Verfügungeneiniger
Provinzial-Rcchte, (wie die von Berry, Nivernais) ganz offen¬
bar aus dem römischen Recht geschöpft. In allen unter diese
Eathegorien gehörigen Provinzen, behaupteten nun Viele, müsse
das römische Gesetzbuch unbezweifelt als das gemeine Recht
angesehen werden. Auch in den Provinzen, welche, dem ural¬
ten Gerichts - und Sprachgebrauch gemäß, lle äi-oit oorit
hießen „führten sie an" sei das römische Recht in einzelnen Punk¬
ten, theils durch besondere Gewohnheits-Rechte,theils durch
königliche Verordnungen abgeändert. Man müsse also das rö¬
mische Recht entweder in keiner Provinz der Monarchie, oder
in den oben näher bestimmten, ebenfalls als das gemeine Recht

schah dieses aber durch die tiefe Unwissenheit, worin die
Welt nach dem Umsturz des römischen Reichs immer mehr
und mehr versank, und wodurch die Kunst zu lesen und
zu schreiben immer seltner ward.

*) Es gibt zwei vorzüglich berühmte Schriften über diesen
Gegenstand. 1) Observations sur la ooutume sto Lour-
ßogno pgr Uoubier, President gu psrleiuent cle Oijon
öäil. sto 1742- 2) ?röksoe lles Oeuvres äe Henris psr
Lretonnier svovst su psrlement äe ksris eclit. äe 1708-

**) In Frankreich bestand von je her und besteht zum Theil
noch eine gewisse Eifersucht zwischen den Juristen des ge¬
schriebenen- und Gewohnheits-Rechts. Letztere beklagen
sich insbesondere, daß bei Abfassung des ooäe civil fast
nur das römische Recht berücksichtigt worden sey. Als all¬
gemeines Gesetzbuch hat er indessen dadurch sicher gewönne«.

10
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gelten lassen. Man sieht hieraus, daß die Sache fast auf einen
blasen Wortstreit hinauslieft Will man übrigens die angeführ¬
ten Gründe gelten lassen, so blieben nur Paris, die Normandie
und Bretagne übrig, welche man mit Recht ps/s ooutumler,
nennen könnte. Doch ungeachtet dieser abweichenden Meinun¬
gen einiger Rechtsgelehrten stand der gerichtliche Sprachge¬
brauch durchaus fest, dem gemäß außer den oben als psvs äs
äl-oit öorit angeführten Provinzen, alle übrigen, welche nahe
zwei Drittheile des Reichs ausmachten, couwmiers hies¬
sen, so daß die Gcwohnhcits-Rechte darin als das gemeine oder
ordentliche Landesrecht angesehen wurden. Die Gewohnheits-
Rechte waren nach Verschiedenheit der Provinzen außerordent¬
lich verschieden, so daß nicht allein in jeder Provinz, sondern
in jeder Stadt und fast in jedem Dorf andere Gesetze galten.
In den letzten Zeiten (vor der Revolution) zählte man unge¬
fähr sechszig allgemeine Gewohnheiten (ooutumes gvUsles),
d. h. solche, welche in einer ganzen Provinz beobachtet wurden,
und fast dreihundert Local- oder besondere Gewohnheiten, die*)
nur an einzelnen Oertern galten. Diese Gewohnheiten waren
früherhin nicht schriftlich aufgezeichnet. Man mußte dieselben
also, wenn sie nicht ganz notorisch waren, und je ein Streit
darüber entstand, durch Abhörung vieler Zeugen, ausmitteln. Ein
solches Zengen-Verhör ward enguöto xso rui-Ke (inguesta xer
rurbsm) genannt. Die Zeugen, wozu man meistens Rechtsgelehr¬
te , Advokaten, Notarien u. s. f. nahm, wurden dabei in ein¬
zelne Haufen, jeder von zehn Zeugen, gesondert, und die Aus¬
sage der Mehrheit eines jeden Haufens für die Eines Zeugen
genommen. Waren die Aussagen von zwei solcher Zeugcnhau-
fen übereinstimmend, so ward das Bestehen der Gewohnheit
als erwiesen angenommen. Dasselbe galt auch, wenn gemäß der
Aussage eines Zeugenhaufens **) geurtheilt, von diesem Urtheil

*) Diese Local-Gewohnheiten wichen indessen nur in einzelnen
Punkten von denen der ganzen Provinz ab. Nachdem die
Gewohnheitsrechte schriftlich ausgezeichnet waren, richtete
man sich bei den Gerichten in allen von den Local - Ge¬
wohnheitsrechten nicht vorgesehenen Fallen nach der Ge¬
wohnheit der ganzen Provinz.

**) In Hinsicht der Beweise, ob eine solche Orts-Gewohnheit
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an ein Parlament appellirt, nnd diese Appellation verworfen
worden war. Indessen hatte man wegen der großen Unsicher¬
heit des Rechts, die dadurch entstehen mußte, an einigen Oer-

als wirklich bestehend anzuncbmen sey , ist folgende Stelle
aus der Lamme Rursle von Routinier, der am Ende
des 14ten und im Anfang des 15ten Jahrhunderts lebte,
und wovon sogleich naher geredet werden wird, merkwür¬
dig. 8om. Rur. liv- I. tit. 2. „ (ioustume loesie seien
les sneiens est un etsblissement tenu et gsrsto su ps^s,
psr les sneiens ssges s ee ä'seoarä et eonbermesi estre
et stemeurer sinsi selon ls situstion clu lieu, au ce est
fsiot tel; et psr si long temps gue ü eoustume pres-
ei ite et conbermee peut et stoit sstbire: (Ot na. in H.
ex non scripto insti. ste für. nstur. gent. ^t civil.) Lt
^ s stilkerenee entre eoustumes: esr il s eoustume
prive'e et eoustume notoire. Lt est perilleuse vbose
st'srguer ls Kremiere pour staute ste ls preuve, senon
^u'elle tust restigee psr eserit, ste I'sutborite stu l?rinee,
et les trois Rststs stu lieu ou Rsillisge pour ce bsire
sppollen et sssemkleL, srreste'e pour eoustume. Rt ls
notoire est plus legere, esr eile se preuve st'elle-mesme.
8i sppsrtient si gu'svsnt gue eoustume soit preserite
gu'elle soit teile ^ue psr stix (leguel nombre ste stix
k'sit turbe) ou staube bommes stes plus ssges et sneiens
stu lieu eile sit este spprouvee, teliement «^ue suge-
ment en soit ensuiv^, et ste es sugement sit este up-
psllö en Rour souversine, ste Isguelle il sit este stit
dien fuge et msl sppelle: (Ut not. in I. eum ste eon-
suetust. ste leg,, bl.). Osr lors est teile lloustume pres-
crite et spprouvöe, sutrement non. Lneores ^ s une
sutre eoustume sppellee notoire eoustume, lsguelle
est si notoire et si msnikeste ^u'il ne !s bsut svoir en
staute sucune, eomme plusieurs eboses sont si notoire-
ment usees et gsrstees en sueuns ps^s, ^ue elles sont
cogneües et notoire» s tous, et ste eelle se peut on
liien rspporter ü la stiscretion ste ls eour, su ess c^ue
psrtie sstverse ne le mettroit en ksit eontrsire. 'l?outes-
tois en taut evenement sst mssorem esutelsm l'on s
seeoustume s prouver lssticte eoustume psr I'extrsiet
stu livre Loustumier stu 6relke stu lieu. Rt pour ee
est mise ls stitlerenee entre les äeux eoustumes, e'est
ls privee et ls notoire, eomme stit est. 8i se stoit
gsrster l'^stvoest tsnt gu'il peut ste prvposer ls privee,
esr eile est stiibieile et t'orte » prouver etc."
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rern und in einigen Provinzen schon sehr früh angefangen,
die daselbst notorisch gültigen Gewohnheiten schriftlich aufzu¬
zeichnen. *) Mehrere Könige hatten deshalb Verordnungen

/ erlassen, so daß unter Ludwig dem 14ten fast alle Gewohn-
I heiten schriftlich aufgezeichnet waren. Dieser König befahl

daher in der großen Verordnung, die er im Jahr 1667 über
^ die Verbesserung des gerichtlichen Verfahrens erließ, daß ferner

die Gewohnheiten gar nicht mehr durch Abhörung solcher Zcn-
genhaufen ermittelt werden sollten. **) Seit dieser Zeit galten
bei den Gerichten keine Gewohnheiten, wenn sie nicht, und
zwar mit Bewilligung des Fürsten, schriftlich aufgezeichnet,

l und dabei in die Register des Parlaments der Provinz einge¬
tragen waren. Dieses letztere konnte solche Gewohnheiten,
welche nicht mit den nöthigen Formalitäten versehen waren,
für nichtig erklären. Seit dieser Zeit war also das französische
Gewohnheitsrecht ganz verschieden von dem, was insgemein so
heißt, und was die Römer insbesonderemoros ms)orom nann¬
ten. ***) Dasselbe war ein eigentlich geschriebenes Recht, nur
daß es nicht von dem Willen eines Gesetzgebers, sondern aus
den Gewohnheiten des Volks ausgegangen war. Diese Ge¬
wohnheiten wichen indessen, wie schon erinnert worden, in den
verschiedenen Provinzen des Königreichs sehr voneinanderab.
Bei den Gerichten folgte man, wenn verschiedene Gewohnhei¬
ten in Widerspruch waren, in allen Fällen, wo es sich von dem
Personenstand, oder von irgend einem einer Person anklebenden
Recht handelte, der Gewohnheit des Wohnorts. Dasselbe galt
in Beziehung auf alles bewegliche Eigenthum. War aber die

*) Sie wurden häufig in dem Archiv des Gerichtssecretariatö
(grokko) aufbewahrt. M. s. die vorige Note.

**) Orllonnsnoo lle 1667. tlt. XIII. srt. 1. „sdrogeons
toutos onguostos cl'oxsmon ü Illtur ot volles pso turdes
touolmnt lintorprötstion cluno oolltumo ou usggo, et
äokkenllous ü tollt juA6 lle los orllonner ni ll'^ svoir
o'gsrä." exsmon a kutui' war ein vorläufiges, vor An¬
fang des Prozesses angestelltes Zeugenverhör.

***) Gewohnheiten, die nicht schriftlich aufgezeichnet waren, nannte
man in den französischen Gerichten Gebräuche (nssgos).



Frage von einem unbeweglichen Eigenthum oder einer Bestim¬

mung über dasselbe, z. B. einer Schenkung entweder unter Le¬

benden oder durch Testament, so entschied die Gewohnheit des

Orts, wo die Sache gelegen war. Die äußern Formalitäten

eines Acts richteten sich nach der Gewohnheit des Orts, wo

der Act gemacht ward. *) Zum Theil streitig war es, nach

welcher Norm man sich in Fällen richten müsse, welche

das Gewohnheitsrecht der Provinz unentschieden gelassen hatte.

Einige behaupteten, das römische Recht als geschriebenes Vcr-

Iinnstgesetz (rstio »oripr», raison scrire) - **) Andere, das

Gewohnheitsrecht der Häuptstadt Paris - und wieder Andere,

das Gewohnheitsrecht der nächstgelegenen Provinzen müsse als¬

dann entscheiden. Nach der richtigern Meinung unterschied man

indessen. Handelte es sich von einer Frage, die in den Ge¬

wohnheitsrechten gar nicht berührt, aber im Römischen entschie,

den war, so folgte man dem Ausspruch des letzter«. War

aber die Frage nur in dem Gewohnheitsrecht der Provinz,

wo sie vorkam, unentschieden, so folgte man (wenn für solche

Fälle die Gewohnheiten der Provinz nicht selbst auf das römi¬

sche Recht hinwiesen) dem Gewohnheitsrecht der nächstgelege-

ncn oder derjenigen, deren Gewohnbeiten mit denjenigen

der erstem Provinz am nächsten übereinstimmten. Uebrigens

versteht es sich von selbst, daß hier nur von den Provinzen,

wo die Gewohnheiten das gemeine Recht ausmachten, (den

oouwmiei-8) die Rede ist. In den Provinzen und Ge,

genden, wo das römische Gesetz die allgemeine Rechtsnorm war.

*) Man sehe die klss^olopsä., Hlorlis klöpert. und k'srrisre
vier. 6 . Dl-oik unter ^rl. Oouwine. Letzterer erläutert das

so eben gesagte durch folgendes Beispiel: „II 8'ensuii: äs
vo gss N0U8 VSN0N8 äs äire, gus gssnt Ä I'ÄAS äs
posvoir tsirs is 8 tsmsnt, il käun rsoourir ä I» soutuise
äs äomisils äs rs 8 tgtssr. ?our ss gui S 8 t äe 8 bisss
äont il psst äi8P08er psr tS 8 tsmenr, il lssi 8 es rsp-
porier sux souiumo 8 äs 8 lisux oü 868 biens 8v»t 8 i-
tuö 8 ; et posr Is8 8 olsmnil 68 äs tsstamsnt, slls8 8 S rsAlsnt
par Is soutums äs lies oü le t 68 rsstont S 8 t Ps 886 ."

**» So wird es häufig in den Schriften der französ. Rechts-
gelchrtcn genannt.



(den xs^s ste stroit eorit) ward jeder Fall, wenn er nicht In

dem Gewohnheitsrecht der Provinz selbst ausdrücklich vorge¬

sehen war, nach dem römischen Recht entschieden. *) Der Erste

Versuch, die Gewohnheiten schriftlich aufzuzcichen, ward unter

Ludwig dem H. gemacht. Unter seiner Regierung wurden die

von Paris, Anjou und Orleanö gesammelt, und von dem

König bestätigt. Sein Enkel, Philip der Schöne verordnete

bestimmt, die Gewohnheiten der Provinzen zu sammeln, und

schriftlich abzufassen. Auch geschah dieses mit den Gewohnhei¬

ten einiger Provinzen. Allein die Haupt-Epoche, wovon man

die Abfassung der in Frankreich, auch noch bis zu den letzten

Zeiten, geltenden Gewohnhcitö-Rechte anzahlen muß, ist die

Regierung Carls des Siebenten. Dieser Fürst, nachdem er die

Engländer aus seinem Reich vertrieben, bestimmte durch seine

Verordnung v. I. 1453. Art. 125., **) daß in jeder Provinz

des Reichs, die Gewohnheiten derselben unter Mitwirkung der

darin fungirenden Rcchtsgclehrten, so wie der Bewohner der¬

selben, schriftlich abgefaßt und dann dem großen Staats-Rath,

so wie dem Parlament zur Untersuchung vorgelegt werden soll¬

ten. Nach dieser Untersuchung, und der darauf gegründeten

königl. Bestätigung sollten sie als Gesetze der Provinz gelten,

nach welcher jeder Richter in seinem Gerichtsbczirk Recht

sprechen müßte. Seit dieser Zeit bildete sich auch allmählig der

Grundsatz des öffentlichen Rechts aus, daß es nur dem König,

und nicht den Grundherrn zustehe, den Sammlungen dieser

*) Nämlich auch die PS)'« <lo llroit eorit hatten ihre Gewohn¬

heiten, wodurch die Bestimmungen des römischen Rechts
verschiedentlich abgeändert waren.

**) „Ordonnanz guo los ussnoos, ooutumos ot Stiles (Ge¬

richts - Gebräuche) do tous los pg^s <le notro Konsums
soient redigez et niis en eorit psr los oontuiniors, pra-
tioiens ot cbsoun do notro klo^snmo;
lesguelles vontuwes seront spportees devsnt nons pour
los bsiro voir ot verilior psr los gons do notro grsnd
consoil ot do notro 6our do ksrlomont et psr sinsi
deorotor et oonürwer, ot ivenx ussges ot Stiles döorö-
tvs ot vontirmes seront obsorves et Znrdös es pa^s dont
ils seront suns sutro prouvo gno oo ini sora eorit »u
dit livro."



Gewohnheiten gesetzliches Ansehen beizulegen, wovon aber bis
zu den letzten Zeiten noch einige Ausnahmen bestanden. (Llcrr-
lin kegert. srt. couturne). Uebrigens hatte jene weise Ver-
ordnung Carls des Siebenten Anfangs keinen Erfolg, bis zum
I. 1495 (unter Carl dem Achten), wo die Gewohnheiten von
Pouthieu schriftlich aufgezeichnet wurden. Das Werk schritt
überhaupt nur langsam vorwärts, bis zu der Regierung Lud¬
wigs des Zwölften, während welcher die Gewohnheiten sehr
vieler Provinzen gesammelt und unter fürstlicher Authoritär
bekannt gemacht wurden. Das Ganze ward endlich unter
Franz dem Ersten und seinen Nachfolgern v. I. 1518 bis 1t>09
vollendet; wobei man indessen hin und wieder für gut fand,
einige schon abgefaßte Gewohnheiten wieder abzuändern.— Die
Abfassung der Gewohnheiten war, den königlichen Befehlen ge¬
mäß, unter Zuziehung nicht allein der ersten Rechtsgelehrten,
sondern auch der Deputirtcn der drei Stände (der Geistlichkeit,
des Adels, und Bürgcrstandes) einer jeden Provinz geschehn.
Allein ungeachtet aller dieser Maßregeln, war man doch in den
meisten Provinzen bei diesem wichtigen Geschäft mit wenig Um¬
sicht verfahren. Einige Schriftsteller schreiben dieses der Ueber-
eilung zu, indem man in jeder einzelnen Provinz die Sache
eben so schnell zu Ende brachte, als das Geschäft im Ganzen
langsam fortschritt. Noch einen stärkcrn Einfluß übten indes¬
sen Privat-Interesse, Partheisucht, und vorgefaßte Meinungen,
wobei besonders auch die Eifersucht zwischen den Rechtsgelehrten
des Gewohnheits- und geschriebenen Rechts ins Spiel kam, aus.
Allein mehr, als Alles dieses, wirkte gewiß der barbarische Ur¬
sprung dieser Gewohnheiten, dessen Einfluß zu beseitigen, ohne
die Gewohnheiten gänzlich aufzuheben, in keines Menschen Macht
stand. Welcher Ursache man aber auch die Schuld geben mag,
so war sicher selbst schon lange Zeit vor der Revolution, der
größte Theil der aufgeklärten Rechtsgelehrten darin einig, daß
alle diese Gewohnheiten unzählig viele ungerechte und gehässige
Entscheidungenenthalten, daß dabei der Stil, worin sie abge¬
faßt sind, eben so unklar und unrein, als der Inhalt unver¬
ständig ist. *) Alles sah daher die Abfassung eines neuen.

*) k'errierv Diotion. sto Droit. art. ooutume. Selbst das
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nicht aus den Sitten der Barbaren geschöpftes, sondern den
Bedürfnissen,Verhältnissenund Einsichten der neuern Zeit an¬
gemessenen Gesetzbuches als ein dringendes Bedürfniß an. —
Es gibt mehrere allgemeine Sammlungen dieser Gcwohnheits-
Rechte. Die vollständigste und brauchbarste ist die von Ricke-
bourg *) besorgte. Dieselbe ist zwar nicht unter öffentlicher
Authorität veranstaltet,enthält indessen alle Gewohnheiten, die
von dem König bestätigt waren, und zuletzt als Gesetze galten.
Es gab nämlich überhaupt keine officielle Sammlung der Gewohn-
heits-Rechte aller Provinzen (keinen ooäe krsnesis); sondern
die Urkunde über die in jeder einzelnen Provinz geltenden und
vorn König bestätigten, war in dem Archiv des Parlaments
der Provinz **) niedergelegt. Richebourg bemerkt daher auf
dem Titel seines so eben angeführten Werks, daß er den Text

Orakel der Rechtsgelehrtheit der Gewohnheiten C. Dumon-
lin ruft oft aus: „ü l'injn8ts eontume! o l'extrnvngante
contnme! ü impertinente eontnine!
Der vollständige Titel ist: I^onvesn coutnmisr Aenvrsl

. on eorps äe8 coutumes Zenersles et Psrtieuliere8 äs
I'rnnee et äe8 provinees eonnues sous le nom cle
6au!es, exsvtemeot veriliees 8ur Ie8 originsux eon8er-
vö>8 so grekko äu psrlement äs ksri8 et <l68 sntre8
eonr8 än ro^sume svee Ie8 note8 äe lVk. Ll. ll?ou88sint,
tllisnvelin, änlien Lreäesn et äesn läsrie Uieorä, svo-
csts sn psrlement, jointe8 nux snnotstion8 äe ÄI. 6darle8
än Nonlin, Vrsneoi8 ks^rean et 6»briel Niebel cle !»
Ruebs mnillet, wl8 en oräre et neeomps^ns äs 80 m-
msire8 en msrge äe8 srtiole8, ä'interpretstion ä«8 äio-
tion8 ot»8eure8 ewplo^ee8 äsn8 168 texte8, äe li8tS8 sl-
plir»b>s'tigue8 äe8 lieux rögi8 psr ells^ns eoutume, et
enrielii äs nouvelles note8 tiree8 äe8 prineipsle8 od5or-
vstion8 äe8 eommentateur8 et äe8 juAemen8 <^ui ont
eelsirvi, interprete ou eorriAv <^uelgue8 point8 et sr-
tiele8 äe8 eoutume8 pgr lU. (lb»rle8 Louräot äs kicbe-
dourg, svoest »n ksrlemsot. 4 Dornen ä knri8. 1724 -
(sourent en 8 Vol.).

**) Einzeln waren sie allerdings auch in Druck erschienen.
Ueber die verschiedenen Ausgaben findet man nähere Nach¬
richt in: Libliotliegue cIioi8ie äe8 Iivre3 äs äroit pgr
(lsmu8 garäe äe8 rrreliives nntionsles. ksri8. 1805.
2 Vol. 8ro.



mit den bei dm Parlamenten beruhenden Urkunden verglichen

habe. Doch schon viel früher, als die Gewohnheiten auf könig¬

lichen Befehl gesammelt und bestätigt waren, hatten verschie¬

dene Rechtsgelehrte mehr oder minder vollständige Sammlun¬

gen dieser Gcwohnhcits--Rechte gemacht, die zum Theil auch
grsnä coutumisv oder eoutlimisr Zsnsrsl heißen, und die

man daher mit der so eben angeführten, (von Richebourg erst

im I. 1724 herausgegebenen) nicht verwechseln muß. Zu den

schätzbarsten Werken dieser Art aus den frühern Zeiten gehören

das von Beamnanoir und Peter Defontaines (kerrns IHts-

nus), so wie die sogenannten Assisen von Jerusalem (assisos
äs lörusslem), wovon schon im vorigen Abschnitt geredet

worden. Das letzte Werk enthält die Gesetze, welche Gottfried

von Bouillon seinem neuen Königreich Jerusalem (i. I. 1099.)

gab, und welche weiter Nichts als die alten Gewohnheiten der

Franken sind. Das Werk ist eigentlich bedeutend (fast um zwei

Jahrhunderte) älter, als das von Beaumanoir und Defontai¬

nes. Allein es ward von Gottfrieds Nachfolgern verschiedenes

darin geändert, und es ist nur so, wie es im Jahr 1250 war,

auf uns gekommen; daß es folglich mit den beiden Werken von

Beaumanoir und Defontaines fast von gleichem Alter ist.*) **)

*) Das letztere Werk ist übrigens an und für sich allerdings
unter fürstlicher Authoritat verfaßt worden. Nur gilt die¬

ses nicht in Beziehung auf Frankreich.

**) Die Assisen von Jerusalem nebst dem Werk des Beauma¬
noir wurden von dem Parlaments-Advokaten La Thaumas-
sisre zu Paris im I. 1683 unter folgendem Titel heraus¬

gegeben: ^881868 6t I)0N8 U8SA68 äs )6rU8sIsiN (tilS8
ä'un msrill86rit äs Is bibliotlls^us vstissns) psr NS8-
sirs lesn ä'Ibelin, sornts äs llsplle et ä'^8cslon, 8eig-
»eur äs Rsms8 st äs Lsrutb. Lnssiniils les soutumss
äs Lssuvois^ psi? lÄ688irs ?bilipj)e8 äs LesuMsnoir,
Lsilli äs Llermorit en Lesuvoi8>8 st sutrs8 sneisnns8
ooutums8. Ds taut tirs äe8 ms»U80rit8 sves äe8 note8
et ok>8srvstion8 et un glo88girs Pous I'istsIIigenes äs8
tsrme» äs no8 snsisn8 ÄUteur8» — ksr 6s8psrä Tlio-
mk>8 äs Is 1Rgumg88lsrs, Lou^sr, 8signsur äs
rsnä, bsilli äu rnsrgui8st äs Oba8tesu-nsu1 sur (Ren-,
^vosst sn s>srlemsnt. Imprimv a Lourge8 st 8s vsnä
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Um dem Leser einen Begriff von der Schreibart und dem In,

halt derselben zu geben, habe ich ein Capitel daraus am Ende

dieses Abschnitts beigefügt. Die drei genannten Werke sind

indessen aus einer Zeit, wo der gerichtliche Zweikampf noch

bestand. Sie waren daher in den letztem Zeiten für die Aus¬

übung ganz unbrauchbar. Viel wichtiger für die Geschichte

des neuern Gerichts-Verfahrens ist die etwa i. I. 1402 ver¬

faßte Komme Uursle 011 Zrsncl cou^tumior gener-O äe prs-

tigue civile er csnoniguo, oowpose xsr siesn Louteiller, *)

ü Uaris en la doutigno sie 8 . Lillaine clies sisegues
Älorel su scconil pillier <le Is Zranäe «alle clu kslsis,
so grsncl Lesgr. 1683- sveo privilege äu roi. Die As-

sisen von Jerusalem wurden auch das Buch oder die Briefe
des Grabes (lettres sie sepulcre) genannt, weil man sie
zu Jerusalem in der Kirche des H. Grabes in einem Kof¬

fer aufbewahrte. Dieser ward, wann irgend ein Zweifel
' entstand, nur in Gegenwart des Königs, oder seines Be¬

vollmächtigten, des Patriarchen und, in dessen Abwesen¬
heit, des Priors des Klosters vom H. Grab geöffnet, «ie
wurden verschiedentlich verändert. Im Jahr 1250 wurden
sie von dem auf dem Titel bemerkten losn ä'lkelin, Oomts
sie llsplio etc. geordnet und schriftlich abgefaßt. Die

Original-Handschrift davon befindet sich in der vatikani¬
schen Bibliothek, wovon die in Paris befindlichen Hand¬
schriften nach Vli-Csnge (man sehe dessen Vorrede zu den
etsblissom. cl. 8 t. 80 ^ 8) nur Abschriften sind. Das

Buch ist in Kapitel eingetheilt, und enthält deren 331.
Demselben ist ein Jnhaltsverzeichniß vorgesetzt, welches so
anfängt: 6 i eommenee Io 8 rubrico« sio livre Ü68 3881868
et <168 1»0N8 U83A68 clou r0^3UM6 clo 1eru83lem gui
Corent 6t3l»li68 et mi8es en 68crit p3r lo rinc Ooäekro^
sie Louillon, leguel (ut elileu 3 Ko^ et ä 86gnoi7 äou-
6it ro^3umo et per lo eor>8eil äe8 3utre8 ro^8 prince8
et 836008 gns 3P668 le cllic Ooäelvo^ lureat et P3r
l'oräeoement cloo ^3tri3rc1>e äe llLru83lem.

4e3n Louteiller (oder wie Einige schreiben Loutillier)

lebte am Ende des I4ten und im Anfang des 15ten Jahr¬

hunderts. (sein Testament, welches man am Ende seines
angeführten Werks findet, ist v. löten September 1402).

Er war in der Castcllanci Mortagne an der Scheide gebo¬
ren, und zuletzt Parlaments - Rath zu Paris. Die erste,

auch »och jetzt geschätzte Ausgabe seines Werks, erschien zu

!!!l?

die



denen man noch folgende Werke beifügen kann. Des äe'oisions
äo äesn äe Nsres; De grsnä Oollstumiei? äe Drsnee, 6t in-
stiuetion äe prati^ue et msniere äe proeöäer et prstiguer
es Oours äe Darleinent, Drevoste, et Vieomte äs ?si-is;
Des Ooutumes notoires äe Dllstelet (des Stadtgerichts von
Paris), welche letztere meistens das Ergebniß der Abhörung
von Zengenhaufen (en^uetes xsr turbes) sind, die vom Jahr
1300 bis 1387 vorgenommen wurden. Außer dem römischen
Recht und den verschiedenen Gewohnheits-Rechten,die nur in
einzelnen Provinzen galten, hatten nun aber auch, (wie schon
S. 117. erinnert worden) in den letzten Jahrhunderten die
königlichen Verordnungen in ganz Frankreich allgemeine Ge¬
setzeskraft. Die Könige hatten sogar das »»bezweifelte Recht
die Gewohnheiten, wenn sie es nöthig fanden, abzuändern
und zu verbessern.* *) (los ol-äonnsaees äöl-ogoiellt LUX eoe-

Brüges i. I. 1479. lol. Ein Pariser Jurist Dlisron-
äs8 le Olisron gab es i. I. 1603 zu Paris mit Anmer¬
kungen heraus. Bei den letztem benutzte er die Hand¬
schrift eines alten Practikers, der unter Philip August,
und Ludwig dem Achten (Großvater und Vater Ludwigs
des H.) lebte. Dieses Werk ist für die Rechtswissenschaft
der damaligen Zeit von der größten Wichtigkeit. Es ist
vielfach commcntirtworden, und ist zuweilen gemeint,
wenn die französ. Schriftsteller von dem grseä Loetumiee
oder tlouiumisr genersl sprechen. Godesroi in seiner
Ausgabe desselben sagt, man müsse es eher 8olnme Oivils
als 8omm6 kui-sls nennen, welchem Jeder, der den In¬
halt kennt, beistimmen wird. Godesroi theilt folgendes
Distichon darüber mit:

Hass tibi äst Ooäex gase äset Digests, c^eoä usus,
Rarslis paeeis lisee tibi 8umms äelrit.

*) Alle Rechtsgelehrtcn bemühten sich von jeher aus allen
Kräften, das könkgl. Ansehen zu heben. Besonders war es
eine ihrer Lieblings-Jdecn, der König habe in Hinsicht der
Gesetzgebung die nämlichen Rechte, welche die ehemaligen
römischen Kaiser in Gallien hatten. Der in der vori¬
gen Note angeführte Loeteiller sagt 8om. Due. Uv. n.
tit. 1. „scselleri ^ee le äe Drsnee gui est Dmpe-
reur en son Do^sume peut (sire oräonnsnees, ^ui
tiennent et vsillent lo^, oräonner et eonstituer toutes
eonstitutions e peut sussi rvmettre, ^uittei? et paräan-
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tiimes). Die Gesetze hatten in den verschiedenen Zeiträumen lkdi
andere Namen, und die Abfassung geschah mit verschiedenen , W
äußern Förmlichkeiten, deren Kenntniß für die Geschichte der -ö,
Gerichts- und noch mehr der Staats-Verfassung von Frankreich 5^
nicht ganz unwichtig ist. Unter dem Ersten Königs - Geschlecht O
wurden die von den Königen, unter Zustimmung des Volks, »B
erlassenen allgemeinen Verordnungen meistens Gesetze (lege») S?
genannt. (So lex Uipusriorum u. s. f.) Einige Gesetze führ-
tcn auch den Namen Edicte oder Constitutionen. Diese unter
dem Ersten Königs-Geschlecht gegebenen Gesetze sind in dem A«
coäex leZuiu soti^usrum gesammelt. ^) Man sindet darin
auch die burgundischen, westgothischen Gesetze u. s. f. Diesel- M
ben waren meistens, schon ehe die Franken in Gallien einfielen, Ä
verfaßt; allein die Barbaren selbst haben später Vieles daran te
geändert und verbessert, und sie sind größtentheils nur in die- T
ser verbesserten Gestalt auf uns gekommen. In den meisten li
Handschriften ist diesen Gesetzen eine Einleitung oder Vorrede z,
vorgesetzt, welche eine kurze Geschichte ihres Ursprungs und der K
mit denselben vorgenommenen Veränderungen enthält. So st
heißt es z. B>, von der i. I. 630 auf Befehl Dagoberts vcr- st
kündigten Sammlung der Gesetze der Ripuarier, Alamannen und h
Bajuvarier, daß dieselben ursprünglich von Thcodorich (König >
der Franken) **) verfaßt, späterhin von den Königen Childc-
bert und Chlotar verbessert, und endlich von Dagobert, ***)
mit Beihilfe von vier erhabenen Männern, (per viros illustres)
Claudius, Chaudius, Jndomagus und Agilulfus in ihrer letzten
Gestalt (im I. 630) herausgegeben worden. Auch in der Dör¬

ner tout erime eriminel, erime civil: clonner Arsces
et respit cle clettes ü ein^ sns, ü trois sns et ä un su
...... et AenersIIement cle (sire taut, et sutsnt ^us
ä Oroiet imperisl sppsrtient."

^) Es gibt mehrere gedruckte Sammlungen dieser Gesetze.
k'rillerici Dinckenllrog eockex leguiu sntigusrum. krsn-
colurti 1613- (ol. Lsneisni llsrdsroruln le^es gnti^uee.
Ourn netis et Glossar. 5 Vol. toi. Venet. 1781 — 92.

**)Cum esset (lstglaunis zu Chalons-sur-Marne.

***)gpu6. Usiu«. tom. I. p. 26.
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rede zn dem Mischen Gesetz, dem berühmtesten unter allm Ge¬
setzen der Barbaren, werden vier auserwählte Männer, Wiso-
gast, Bodogast, Salogast und Windogast (aus den Orten
Saleheim, Bodahaim und Windohaim) *), als die ersten Ver¬
fasser des Gesetzes erwähnt. Dasselbe soll im I. 422 zusam¬
mengetragen worden seyn. Nachher haben Mehrere an demsel¬
ben geändert. Carl der Große insbesondere, veranstaltete im
I. 798 eine verbesserte Ausgabe desselben, die auch wohl die
emenllsts heißt. Es sind mehrere Handschriften, welche zum
Theil das ältere, zum Theil das von Carl dem Großen ver¬
besserte salische Gesetz (die emonäats) enthalten, auf uns ge¬
kommen. Das Aeltere gab zuerst Herold im I. 1557, nach
einer in der Bibliothek von Fulda befindlichen Handschrift,
deren damaliges Alter er auf 700 Jahre schätzte, heraus.
Das von Carl dem Großen verbesserte Gesetz ist in vielen
(etwa 20) Handschriften auf uns gekommen, deren Text fast
genau übereinstimmt.Titlet, Pithou, Lindenbrogund besonders
Balnze haben ihn (letzterer mit Vergleichung von 11 Hand¬
schriften) herausgegeben. **) Die Sprache, worin sowohl das
salische als alle Gesetze der Barbaren geschrieben sind, ist die
lateinische. Einige haben daraus geschlossen, daß der auf uns
gekommene Text nur eine Uebersetzung des ursprünglichen sey.
Allein es ist viel wahrscheinlicher, daß die Armuth ihrer eigenen

*)Jn andern Handschriften werden diese Orte Salagheve,
Bodogheve und Windogheve genannt. Es ist dabei "ange¬
führt, sie lägen „Ultra kiiienum" das heißt auf der deut¬
schen Seite. Eccard (lo^. k'rano. 8al.) bemerkt p. 5.,
Gheve bedeute soviel als Gau oder Ort, also Salagheve
soviel als der Ort Sala u. s. f.

**) Ueber das salische Gesetz, dessen Alter so wie über den
Werth der verschiedenenRecensionen desselben, ist in den
neuern Zeiten eine Meinungs-Verschiedenheit unter mehre¬
ren Gelehrten entstanden, die hier zu erörtern nicht der
Ort ist. Man sehe unter den ältern Schriften Lslus.

- tom. II. p. 1048, unter den neuern die lox «alias und
ihre verschiedenenRecensionen v. IO-. E. A. Feucrbach,
Erlangen 1831.; Wiarda, Geschichte und Auslegung des
Mischen Gesetzes, Bremen und Anrieh 1808.; Ortloff) von
den Handschriften und Ausgaben des Mischen Gesetzes.



Sprache die Barbaren zwang, ihre Gesetze in einer fremden
abzufassen, worin sie, durch ihre Verbindung mit den Römern,
schon einige Uebung erworben hatten. Das Ansehen des sali-
schen Gesetzes behauptete sich, wenigstens in einzelnen Gegen¬
den, sehr lange (noch einige Jahrhundertenach dem Ausstcrben
des Carolingischcn Stammes). In der Gegend von Lyon und
Friburg galt es noch in den Jahren 1185 und 1296; kurze
Zeit nachher aber verschwand der Gebrauch desselben so durch¬
aus, daß es dem großen Hansen nicht einmal dem Namen nach
mehr bekannt war. *) Die von den Königen des Zweiten Ge¬
schlechts erlassenen Gesetze wurden, weil sie in Capitel (espituls)
eingetheilt sind, gleich bei ihrer Entstehung Capitularien (espi-
nilsris) **) genannt, welchen Namen sie noch führen. Viele
haben zwar geglaubt, als ob es einen Unterschied zwischen Ge¬
setzen und Capitularien gebe. Auch gibt es allerdings einige
Stellen der gleichzeitigen Schriftsteller, woraus klar eine Ver¬
schiedenheit zwischen Gesetzen und Capitularien hervorgeht. Al¬
lein dieselbe besteht blos in dem Namen. Man wollte dadurch
nur die von den frühern Königen gegebenen Gesetze von den¬
jenigen der Carolinger unterscheiden. Uebrigens geht aus sehr
vielen Stellen der Capitularien selbst hervor, daß sie Gesetzes¬
kraft hatten. So heißt es z. B. Ospitul. Osrol. Oslv. sä s.
873- esp. 8- „propreres per Ospitnls svi er pstris nostri,
Huse k'rsnci pro IoA6 tenenäs jnäicsverunt, et liäeles nostri
in Aenersli plseilo conservsnäs äecrevernnt, äisoernenäuin

*) Lsluri. tom. H. p. 1048-
**) Eine ganz vorzügliche und äußerst brauchbare Ausgabe

derselben ist die von Baluze, und nach ihm von Chiniak
besorgte: Ospitnlsris kle^nin IHsneoruw. ^ääitse sunt
Nsreulli inonselli et sliornrn kormulse veteres et notse
äootlssimorum viroruin. Lteplisnu« Lslusius Dutelen-
si» in ununi eolle^it, sä vetustissiluos eoäiees msnus-
eriptos emenäsvit, notisgue illustrsvit, ins^nsin psrtem
primum eäiäit s. 1697. Kovs eäitio snetior sv emen-
ästior sä liäern sutoArsplli Lslusü, gui äe novo tex-
tuin purZsvit notss^uv essti^svit.tlursnte
ketro äe Olliniso, kie^i s eon8iliis etc. ksrisiis ex l vp.
k'. (^nillsn 1780- 2 torn. bol.



est etc. " Ucberhanpt sind die Capitularien, wie sich ebenfalls
durch sehr viele Stellen derselben beweisen läßt, eben so wie
die Gesetze, auf die Verordnung des Fürsten, und mit Bewilli¬
gung des ganzen Volks (eonssnsu populi et eonstitntione
regis) erlassen worden. *) Das dritte Capitular v. I. 803
(unter Carl d. G.) verordnete sogar (cop. 19.): „Man sollte
über alle Capitel, welche zu dem Gesetz neu hinzugefügt worden,
das Volk befragen, und nachdem Alle eingewilligt hatten, sollten
sie die Urkunde der Capitel unterschreiben." (vtpopulus interroge-
tur cke espitulis, cjnse in lege noviter scläits sunt. 12t post-
^ugrn omnes eonsenserint, sndseriptianes et rnsnulirmstio-
nes in ipsis espitnlis kseisnt).— Von jedem Capitular ward die
Urkunde im königlichen Archiv niedergelegt, und es wurden zu¬
gleich Abschriften davon an die Erzbischöfe, **) die königlichen
Sendboten u. s. f. geschickt, damit diese sie wieder den ihnen
untergebenen Beamten zukommen liessen und dem Volk verkün¬
digten. Es gehörte überdem zu den Amtsgeschaftcnder königl.
Sendboten, dafür zu sorgen, daß die Capitularien dem Volk
vorgelesen wurden, damit Niemand sich mit der Unwissenheit
entschuldigen ***) könnte. Ungeachtet dieser Sorgfalt für die

*) Man sehe das eäiet. kistens. csp. 6-, Oapitnlsr. Osrol.
Osiv. scl s. 873. esp. 8-, Oarol. Nsgn. Ospitulsr. 2änm
snni 813. prselüt. sp. Lslu^. tom. I. p. 500.

**)Läict. kistens. csp. 36. In einigen Capitularien ward
sogar ausdrücklich verordnet, daß von demselben eine be¬
stimmte Zahl Abschriften ausgefertigt,und diese bestimmten
Personen mitgetheilt werden sollten. So verordnet das
Capitular Carls des Großen v. I. 812. „Istius Ospitu-
Isrii exempls ^ustuor volumus nt seribsntur, et «nun»
Iisdesnt missi nostri, slterum cowes in eujus ininists-
rüs dsec Iseiencla »unt,.tertium lisdesnt inissi
nostri, <^ui super exereilum eonstituti sunt, ^usrtuin
dskest Lsneellsrius noster." Ospit. lid. I. esp. 8. sp.
Lalus. torn. I. p. 13.

***) Oonstit. l^nä. pü. Ospitnl. lid. IV. esp. 72. ,,Dt missi
et unusguisc^ue in suo ministerio lisev espitula relegi
tseisnt eoram populo, nt nots siot omaidus, ne^uis ex-
eusstionem dsderv possit."



Aufbewahrung der Capitularien waren sie doch vor dem I. 827
noch nicht in Einen Band (in nnnm Volumen) gesammelt,
sondern nur auf einzelne Blätter geschrieben, vorhanden, (»eps-
rstim porsoripts llsllellsntur in inemllrsnnlis er solleclnliz).
In diesem Jahr aber machte der Abt Ansegisus *) eine Samm¬
lung der von Carl dem Großen und Ludwig dem Frommen
erlassenen, und theilte sie überdem in Bücher ab. Diese letztem
enthalten aber nicht den ganzen Inhalt einzelner Capitularien,
sondern Ansegisus wählte aus denselben, die sich auf den näm¬
lichen Gegenstand beziehenden Gesetze oder Capitel (ospirulg),
und machte daraus ein Ganzes, das er in vier Bücher ver¬
theilte. Die Arbeit des Ansegisus scheint sehr bald gleichsam
gesetzliches Ansehen erhalten zu haben. Denn die folgenden
Könige beziehen sich in ihren Capitularien oft auf seine
Sammlung, und führen die Gesetze nach der von ihm
gewählten Ordnung und Nummer an. Ansegisus hatte meh¬
rere Capitularien Übergängen, auch waren die der nachfolgen¬
den Könige erst später erschienen. Bcnedictus, ein Levit von
Mainz, füllte diese Lücke größtentheils aus, indem er auch diese
Capitularien sammelte und nach demselben Plan wie Ansegisus,
in drei Bücher vertheilte. **) Es sind noch mehrere Hand¬
schriften der Capitularienübrig. Der Erste, welcher Etwas
vollständigeres davon durch den Druck bekannt machte, war
Vitus Amerpach, der die Capitularien Carls des Großen in
ihrer ursprünglichen Form im I. 1545 zu Jngvlstadt, nach
einer Handschrift der Abtei Tegernsee ***) herausgab. Im

*) Ueber die Person dieses Mannes schweben einige Zweifel
ob, worüber man Iloinec. lli»tor. jur. Aermsn. 08p. II.
H. 39. und vorzüglich die Vorrede von Balnze nachsetzen
kann. Sicher ist, daß ein Abt Ansegisus die Capitularien
gesammelt, denn er selbst führt sich in der Vorrede zu den¬
selben redend und mit Namen an.

**)Die Sammlungen des Ansegisus und Bcnedictus lzusam-
men, enthalten also sieben Bücher, in welcher Zahl sie auch
in unsern jetzigen Ausgaben enthalten sind.

***) Vrsooipuae oonstitntiono» Oaroli Alggni lle rolln» ooole-
sisstiois et oivilillns » lllolllario nexote ex svi oonsti-
rutivnuiu lillris oolleotso et nugor e coenollio NoAoru-



143

Jahr 1548 erschien nun zu Paris, durch die Bemühung von
Du killet, Bischof von Meaur, auch eine Ausgabe der Sarnm-
klingen des Ansegisus und Benedictus, die aber das sechste Buch
,,ur unvollständig und das siebente gar nicht enthielt. Pithou
verbesserte und erweiterte sie. Im I. 1677 gab endlich Baluze
sein oben in der Note angeführtes Werk (2 lol. ksei») her,

^lkin aus, welches sowohl die beiden genannten Sammlungenals die
^ einzelnen noch vorhandenen Capitularien enthalt. *) Das ge-

schliche Ansehen der Capitularien erhielt sich nicht lange über
den Untergang des Zweiten Geschlechts hinaus. Die ganz ver,

kk ür änderte Form der Regierung und Gesetzgebung machte nämlich
M» auch eine Veränderung der Gesetze selbst durchaus nöthig.
'c!z«c Die Gesetze der Könige des Dritten Geschlechts werden
uf M bis auf die Zeit Philips des Schönen, theils nach Verschieden-

jj. hcit der Zeit, theils nach Verschiedenheit des Gegenstandes, wo,
M rauf sie sich bezogen, von dem Gesetzgeber selbst entweder öta-

fchg, 1»li 880 M 6 iis (stsbiliments) oder ssnciiones prsZrngticss, oder
^ E Edikte (nvstrse institutionis eäiots), zuweilen Testamente (tes-

Ismants nostrss auctoritstis) genannt. Einige dieser Gesetze
fangen auch ohne besondere Ueberschrift mit den Worten an:

^ Vvluinus et prseoipimus oder »istuo ei äeosrno, oder oräi-
»»mu8. Seit Philip dem Schönen indessen, hat man die von

^ den Königen erlassenen allgemeinen Gesetze fast durchaus Ver,
/ ordnungen (oräonasnoes) genannt. Das erste Gesetz, welches
^ sich selbst diese Benennung gibt, ist das, welches Philip der

Schöne, im Parlament von Pfingsten 1287, über die Verhält-
^ Nisse der Bürger erlassen hat, und welches so anfängt: c'o8«:

I'oräonnsnoe laits psr la oour äo notro sei^naur le roi et äs
^ »on commsnäernent. Indessen wurden (bis zu den letzten Zeiten

vor der Revolution) gewöhnlich nur diejenigen königl. Befehle,
Mc wodurch entweder eine Menge **) verschiedener Gegenstände,
-üd» —--

seenzi prolstas cum aänotationilrn» et ^rsekatioiis Viti

*) Ueber die Geschichte der Handschriften und Ausgaben sehe
man die Vorrede dieses Werks von Baluze.

**) Hierhin gehören vorzüglich die Verordnungen, die auf die
Vorstellungen der Stände - Versammlungen erlassen worden

11



oder wenigstens ein allgemeiner und umfassender Gegenstand in
Beziehung auf das öffentliche Recht oder die Form der Gc-
richtsverwaltung geregelt ward, Veroxdnungen (oräonnsnev,)
genannt. Bestimmungenüber irgend einen einzelnen Gegenstand
hiessen Edicte (eälts), und solche, die sich auf irgend eine vor«
hergegangene Verordnung bezogen, der sie zur Erläuterung
dienten, nannte man Erklärungen (äeclsrstions). Was die
Form der Abfassung betrifft, so ward sowohl den Verordnun¬
gen als Edicten und Erklärungen, der Name des Königs, vor¬
gesetzt: (z. B. Ludwig, von Gottes Gnaden, König von Frank¬
reich und Navarra). Nach dem Namen des Königs enthielten
die Verordnungen und Edicte die Formel: ä tous Prosen, er
s venir sslut (Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen unsern
Gruß).* *) In den Erklärungen (äeolsrstlons) hieß es Statt
dessen: ü tons eeux ees präsentes lettres verront, ss-
Int (Allen Denjenigen, welche den gegenwärtigen Brief sehen
(lesen), unsern Gruß). Die Verordnungen(oräonnsnoes)
und Edicte trugen nur das Datum des Jahrs, Monats und
des Regierungsjahrs des Königs, worin sie erlassen waren,
ohne Erwähnung des Tags; **) die Erklärungen (äeelsrs-

sind. Diese Verordnungenführen gewöhnlich ihren Na¬
men von dem Ort, wo die Stände versammelt waren,
(z. B. Die Verordnung von Orleans, Msulins u. s. f.)
wenn sie auch an einem andern Ort erlassen worden sind.
So ist z. B. die Verordnung von Blois eigentlich zu
Paris im I. 1579, und zwar erst drei Jahre nach der
Versammlung der Stände von Blois erlassen worden.

*) Diese Formel (ä tons Possens ets.) ist uralt, und war
schon zu den Zeiten Ludwigs d. H. gebräuchlich. Die
vtsblissem. dieses Königs fangen so an: „I,oeys, Ilo^s lle
IHsaso psr 1s gösse Ue Dien s tous dons Okrestions
kiskütsns el Konsums, et en Is seignorie cle irrsnee, et
s tons sutres gui ^ sont Präsens et svenir; sslut en
nostre Lsingaleur."

, **) Es entstand dadurch keine Unsicherheit in Beziehung auf
das Datum; indem diese Befehle nur von dem Tag an
Gesetzeskrafterhielten, wo sie in die Register des Parla¬
ments eingetragen waren, wo denn natürlich der Tag bei¬
gefügt ward. Jetzt, wo dieses Hülfsmittel wegfällt, füh-



tiong) hingegen, waren nach Jahr, Monat und Tag, so wie
auch nach dem Regierungsjahr datirt. Nach dem eigentlichen
Inhalt dieser Befehle folgte der Auftrag an alle Beamte, wo¬
ran er gerichtet war, dieselben auszuführen oder ausführen und
verkündigen zn lassen. Die Formel dazu war: si wsnävos
(oder si ckonnon» 6» Mgulleluent) ü kous oos smes ei l'ösux
oto. (Also befehlen wir allen unsern Lieben, Getreuen u. s. f.)
Ganz am Schluß stand die Formel: osr tel 6»t notro plsisir.
klt slin 1»6 66 soll 6 li 086 keri«6 6t stgb>>6 ä tüujours, nouz
^ avons (sit W6tti'6 notl'6 S66l. Der Formel: vsr t6l 6»t
voti-6 plüisil- (denn also ist es unser Wohlgefallen), soll sich
Ludwig der Eilfte zuerst bedient haben.* *) Die Verordnungen
sowohl als die Edicte und Erklärungen, wurden von dem Kö¬
nig eigenhändig unterzeichnet, wozu noch Einer der Staats-
Sccretaire seine Unterschrift und der Siegelbewahrer sein Visa
setzte. Alle waren dabei mit dem großen Siegel unterstegelt,
die Verordnungenund Edicte mit grünem Siegelwachs auf
Schnüren von rother und grüner Seide, die Erklärungen mit
gelbem Wachs auf einem doppelten Pergament-Streifen. **)

rrn daher auch die königlichen Verordnungen (oräonnsnces
üii roi), die freilich ihrem Wesen nach von dem, was man
vor der Revolution so nannte, sehr verschieden sind, das
Datum des Jahrs, Monats und Lags, (so wie des Rcgie-
rungs-Jahrs). So z. B. die Verordnungen, wodurch Ludwig
der Achtzehnte die neue Ausgabe der fünf Gesetzbücher ver¬
kündigte. Die große Verordnung, welche Ludwig der Vier¬
zehnte im Jahr )667 über die Reform der Gerichts-Ver¬
waltung herausgab, trägt aber nur das Datum des Jahrs
und Monats.

*) Es ging mit dieser Formel, wie mit mancher andern (z. B.
psr- Is Ak-366 Ü6 <li6u). Sie war ursprünglich durch¬
aus kein Ausdruck des Stolzes. Die: «mr- t6l e«t notro
plsisir-, ist häufig als ein Beweis des höchsten Uebermuths
getadelt worden. Allein plsisii- bezeichnet in dieser Formel
nicht, was wir im Deutschen Vergnügen nennen, sondern
das, was nach gehöriger Untersuchung als das Beste er¬
scheint, am besten gefällt.

**) Die dreierlei hier genannten königlichen Befehle waren nicht
eigentlich versiegelt oder geschlossen, sondern es waren so¬
genannte offene Briefe (lottres xstootes), denen das Sie-
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Verordnungen, die der König über einen ganz besondern Ge¬
genstand erließ, z. B. Befehle an die Truppen, Entscheidungen
und Urtheile, die von dem Staatsrath im Namen des Königs
ausgingen, fingen so an: äs PSI- le roi, »3 msjcslö ctant in-
kormöe u. s. f. Schon seit den Zeiten von Philip August
(reg. v. I. 1180 —1223), gab es eine Sammlung dieser Ver¬
ordnungen, welche dem König nachgeführt zu werden pflegte.
Als aber Philip August im I. 1194 von den Engländern bei
Blois überfallen ward, verlor er den größten Theil dieser Ur¬
kunden. Man beschloß daher dieselben künftig an einem sichern
Ort, wozu man Paris wählte, aufzubewahren. Hierdurch ent¬
stand die sogenannte Schatzkammer- oder der Schatz der Urkun¬
den (trözor clc»'cbsrtre») , worin ein Theil der Verordnun¬
gen, die unter den Königen des Dritten Geschlechts erlassen
wurden, aufbewahrt wird. Man findet indessen darin keine
über die Zeiten Ludwigs des Jungen (4,aul» Ic chune) hinaus,
dessen älteste (hier aufbewahrte) Verordnung vom I. 1145 ist.
Doch waren später noch einige (etwa fünf bis sechs) ältere hinzu¬
gekommen, die man aus Klöstern genommen hat, so wie noch eine
aus dem Archiv des Rechnungshofes (cbsmlire» lle» campte»).
Seit der Zeit indessen, wo das Parlament seinen beständigen
Sitz zu Paris erhielt (seit 1302), ist das Archiv (grelle)
desselben, die vorzüglichste Niederlage für alle diese Verord¬
nungen geworden. Nur sehr wenige sind früher, vielleicht
aus Mangel einer bestimmten Regel darüber, demselben

gel nur angehängt war. Verschlossene und versiegelte
Briefe, wodurch der König einer bestimmten Person einen
besondern Auftrag ertheilte, hiessen lettre» dose» oder
lettre» äe cscbct. In Deutschland ist man gewohnt, un¬
ter dieser Benennung geheime Verhaftsbefehle zu verstehen.
Sie wurden allerdings oft genug zu diesem Zweck ge¬
braucht. Allein auch andere, mit den gehörigen Förmlich¬
keiten versehene Briefe, wurden so genannt. Diele Förm¬
lichkeiten bestanden für die letti-c» clc cscliet darin, daß
sie nicht auf Pergament, sondern auf gewöhnlichem Papier
geschrieben, von dem König unterzeichnet, von einem Staats-
Secretair contrasignirt, und mit dem kleinen Siegel (xent
cscliet) des Königs versiegelt waren, so daß man sie nicht
öffnen oder lesen konnte, ohne das Siegel zu verletzen.
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nicht zugesendet worden. — Unter Ludwig dem Vierzehnten
ward auf Befehl des Königs und unter der obern Leitung
des damaligen Kanzlers Pontchartrain eine Sammlung aller
unter den Königen des Dritten Geschlechts erlassenen Verord¬
nungen veranstaltet, welche >im Louvre gedruckt ist. Der Advo¬
kat Lauricre, den der Kanzler mit dieser Arbeit beauftragt
hatte, gab im Jahr 1723 den ersten Band heraus. Nach des¬
sen Tod ist das Werk von Mehrern andern fortgesetzt worden.
Im Jahr 1816 war es zu 18 Banden toi. *) angewachsen,
und sollte mit Franz dem Ersten geschlossen werden. Die äl¬
teste Verordnung, die es enthält, ist v. I. 1051. Unter diesen
Verordnungen und Gesetzen verdienen die otsblissem. cko 8r.
L.ouis den ersten Rang. Wir haben über das Geschichtliche
derselben im vorigen Abschnitt schon das Nöthige erwähnt, und
bemerken hier nur noch, daß das gesetzliche Ansehen derselben
sich eben nicht sehr lange erhielt, worüber man Montesg. Ilv.
XXVIII. cllsp. 37 — 40. nachlesen kann. Doch bemerkt vu-

in seiner Vorrede zu der Ausgabe der etsblissom. v. I.
1658, ein berühmter Rechtsgelehrter behaupte, man müsse (auch
noch damals) sich nach den otslllissom. richten; in so fern sie
den spätern Verordnungennicht widersprächen. Außer den
vtslllissoinentssind von den übrigen Verordnungen der Könige
des Dritten Geschlechts, besonders in Beziehung auf die Ge¬
richts - Verfassung folgende die wichtigsten: die von Philip dem
Schönen vom 23. März 1302, wodurch Paris znm beständigen
Sitz des Parlaments bestimmt ward; die des Königs Johann
(v. I. 1356) über die Regierung des Königreichs; die von Karl
dem Siebenten v. I. 1446 über die Parlcmente; die von Blois
unter Ludwig dem Zwölften im I. 1498 erlassene, welche mit
der spätern von Blois nicht verwechselt werden muß; das
Edict von Cremieu unter Franz dem Ersten, v. I. 1536;
die Verordnung von Villers - Cotterets unter demselben Fürsten
(1539); die von Orlcans, welche im I. 1560 unter Carl dem
Neunten auf Vorstellung der Stande erlassen ward; die von
Roussillon, i. I. 1563 unter demselben König erlassen (I'oräon-

Eine neuere Sammlung ist: kecueil äes le is snvieuue3
t'rantzsisLS par Issrnkerl: et »souräsn. 29 Vol. 8vo.
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nsnce äs liougsülon) / wodurch zugleich der Anfang des Jahrs
auf den ersten Januar gesetzt ward; die von Moulins (im I.
1566 unter demselben König erlassen); die von Blois (im I.
1579) unter Heinrich dem Dritten. — Vorzüglich wichtig sind
einige Verordnungen Ludwigs des Vierzehnten: 1) die große
Verordnung vom I. 1667, auch oräonnsnes civile oder cocls
civil genannt, wodurch die Form *1 der Gerichts-Verfassung
im ganzen Königreich festgesetzt war; 2) die Verordnung vom
August 1669, auch oräonnsnce äs« committimu« genannt;
weil sie über einen besondern privilcgirten Gerichtsstand ver¬
fügt, der comiuittimus hieß, und den wir in der Folge näher
erklären wollen; 3) die vom I. 1670, auch oräonnsnee crimi-
nelle oder cocls criminel genannt, welche über das Verfahren
in Criminalsachen bestimmt; 4) die or-äonnancs äs« esux er
korst« v. I. 1669 (über die Jagden und Forsten; 5) die vom
I. 1672 auch oräonnsnee cle ls vills genannt; weil sie von
der Gerichtsbarkeit der Scheffen von Paris handelt; 6) die
vom I. 1673, auch cocls rnsrcbsnä genannt; 7) die vom I.
1680 über die Salzsteuer («ur ls« gsbelles); 8) die vom I.
1681 auch coäs cls ls msrins genannt; 9) die vom I. 1685,
auch cocls rioir (das schwarze Gesetzbuch) genannt, über die
Polizei unter den Negern auf den africanischcn und amerikani¬
schen Inseln; 10) die vom I. 1687 sur ls« sing grosses
kerines; 11) das Edict über die geistliche Gerichtsbarkeit (sitr
ls juriäivtioci sceississtic^lis) vom I. 1695. Die Verordnuu-
gcn dieses letztem Königs (Ludwigs des Vierzehnten), haben in
Frankreich allezeit einen großen Namen gehabt. **) Auch sind

*) Die oräonn. 6 . 1667- war bei einigen wenigen Parlamen¬
ten z. B. bei dem von Pau nicht cinregistrirt, und hatte
deshalb auch in dem Gerichtsbezirk desselben keine gesetzliche
Kraft. Sonst war seit 1667, ungeachtet der großen Ver¬
schiedenheit der Gesetzgebung, das gerichtliche Verfahren
in ganz Frankreich sich gleich. In Zivilsachenhat es selbst
durch Einführungder neuen Gesetzbücher nur wenige Ver¬
änderungen erlitten.

**) In der Einleitung zu der Charte vom I. 1814, sagt Lud¬
wig der Achtzehnte: „l^au« »von« consiäsrs, gue le»
comcnunes onl. clu Isnr sllrsncliisssment ä k-ouis lo



die so eben genannten nur nach reiflichen und wiederholten Be¬
rathungen der ersten Staats-Männcr, Nechtögelchrtenund son¬
stigen Sachverständigen erlassen worden. Dieses gilt insbeson¬
dere auch von der orclonnsnoo civile vom I. 1667 und der
ortlonesnoe eriwin. vom I. 1670, welche für unsern Gegen¬
stand die wichtigstensind. 2m I. 1665 setzte Ludwig der Vier¬
zehnte aus einem Theil seines Staatsraths eine Kommission
nieder mit dem Auftrag, eine allgemeine, in ganz Frankreich
gültige Verordnung über das gerichtliche Verfahren zu entwer¬
fen. Mit Ausnahme des ersten Titels,* *) der unmittelbar aus
dem Kabinct des Königs ausging, wurden die übrigen Mate¬
rien unter mehrere Advokaten (Auzinct, L'Hoste, Raguenaut,
Gomont, Bilain und Poucaut) vertheilt, von welchen jeder für
sich den ihm zugewiesenen Gegenstand bearbeitete. Sie legten
dann der Königl. Kommission, deren Sitzungen sie beiwohnten,
ihre Arbeiten vor, und man entschied nach Stimmen-Mehrheit.
Die auf diese Weise festgesetzten und abgefaßten Gesetzes-Ent¬
würfe wurden dem königlichen Staatsrath übersendet. Der
König wohnte den Sitzungen desselben, die sich auf diesen Ge¬
genstand bezogen, bei, und gab persönlich den Vorschlagen, die
ihm die zweckmäßigsten schienen, seine Zustimmung, und verwarf
die andern oder ließ sie abändern. So kam nach 15 Monaten der
Entwurf der oräonnsnos oivilo vom I. 1667 zu Staude.
Der König wollte nämlich, ehe er dieselbe als förmliches Gesetz
verkündigen ließ, das Gutachten des Parlaments darüber ver-

Oros.kmlin grie lOvuis XIV. k> regle presgue
ionte8 les psrtios lle l'srlministrstion z>ul>ligue pcir stit-
lerentes orclonnsnee» Äo-rk rrerr e?rcore n'ararF sr/rMSLÜ

*) welcher über die Befolgung der königl. Verordnungen han¬
delt. Dieses war in den damaligen Zeiten, wegen der
Ansprüche der Parlamente auf einen Antheil an der Ge¬
setzgebung, und auch noch wegen anderer Ursachen ein sehr
kritischer Punkt, der bei den Conferenzen zwischen den
Staatöräthen und Parlamcnts-Mitgliedcrn,wovon sogleich
geredet werden wird, die meisten Schwierigkeiten machte.
Man nahm auch diesen ersten Titel der oräonnrmoe vom
2- 1667 m den Conferenzen zuletzt vor.
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nehmen. In Folge eines, von dem König den 24. Januar 1667
an das Parlament und insbesondere an den ersten Präsident
und den General-Prokurator desselben erlassenen Schreibens,
wurden den 26. Januar desselben Jahrs in dem Hotel und un¬
ter dem Vorsitz des damaligen Kanzlers Seguier die Conferen,
zen über diesen Gegenstand zwischen verschiedenenMitgliedern
des Staats-Raths und des Parlaments, so wie mehrcrn Re-
queten-Meistern eröffnet. Im Namen der übrigen Staats-Rä-
the sprach meistens Puffert, der überhaupt Alles geleitet hatte,
und die Triebfeder des Ganzen war. Für die Parlamcnts-
Mitglicder führte meistens der erste Präsident de Lamoignon
das Wort. Im Namen der Mitglieder des öffentlichen Mini¬
steriums, von welchen der erste General-Advokat Talon, der
General-Procuratorde Harlai und der zweite General-Advokat
Bignon gegenwärtig waren, sprach meistens der General-Advo¬
kat Talon. Als Protokollführer war Foucault der Kommission
zugegeben. Die Kommission ging alle Titel der Verordnung
in fünfzehn *) Sitzungen (die letzte war den 17. März 1667)
der Ordnung nach durch. Mehrere Artikel wurden in Folge
der Bemerkungen der Parlaments - Mitglieder geändert, andere
hingegen ungeachtet derselben, so wie sie waren, beibehalten.
Die Abfassung des Ganzen ward dem schon genannten Staats-
Rath Puffert und dem Advokat Anzinet aufgetragen. So kam
denn endlich die oräonoauoe civile in ihrer letzten Gestalt zu
Stande, und ward den 20. April des I. 1667 bei dem Parla¬
ment von Paris einregistrirt. Der coäe criminci vom I.
1670 ward auf dieselbe Weise verfaßt, und in Conferenzenähn¬
licher Art berathen und geprüft. Sie wurden den 6. Juni 1670
eröffnet und mit der siebenten Sitzung, den 8. Juli desselben
Jahrs geschloffen. Die Hauptpersonen,der Kanzler, der erste

*) blerlin Report, srt. Loäe sagt „in sechszehn Sitzungen."Derselbe hat wahrscheinlich die vorläufige Sitzung, welche
die Parlamentsgliederfür sich im Hans des ersten Präsi¬
dent hielten, und worin nur einige Rangstrcitigkeiten
geschlichtet wurden, mitgezählt. In dem Conferenz-Proto-
koll, wovon ich eine zu Löwen im I. 1700 erschienene
Ausgabe vor mir habe, wird die 15te Sitzung als die
letzte angegeben.
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Präsident, der Wortführende Staatsrath u. s. f. warm diesel¬
ben, wie im I. 1667. Die orllon. crimin. ward den 26. Au¬
gust 1670 in die Register des Parlaments von Paris eingetra¬
gen. Das Protokoll über diese Eonfercnzen,sowohl die von
1667 als 1670 ist durch den Druck bekannt gemacht worden.
Dasselbe enthalt außer dem ursprünglichen Entwurf dieser bei¬
den Verordnungen auch die Beweggründe der verschiedenen Ge¬
setze, und ist daher das wichtigste Hülfsmittel zur Erklärung
derselben, so wie es überhaupt als Eines der schätzbarsten
Denkmale der französ. Jurisprudenz dieses Zeitalters angesehen
wird. Bei Abfassung des Handels-Gesetzbuchs(ooäe msrollsnä)
forderte der Minister Colbert die Gutachten der ersten Kauf¬
leute der vorzüglichsten Handelsplätze Frankreichs ein. Bei
den Berathungen, die in einer besondern Kommission des Staats-
Raths darüber gepflogen wurden, ward der berühmte Savary
zugezogen, dessen Ansichten einen so entscheidenden Einfluß auf
die Abfassung dieses Gesetzbuchs hatten, daß der Staats-Rath
Pnssort, welcher Präsident der Kommission war, es nur den
coäe 8svar^ nannte. Bei Abfassung der übrigen Verordnun¬
gen verfuhr man, wie schon erinnert worden, mit gleicher
Sorgfalt.

Unter den VerordnungenLudwigs des Fünfzehnten ist
für die Gerichts-Verfassungvorzüglich die vom I. 1737
über die Abberufung der Prozesse an einen höher» Gerichtshof
fsnr Ib8 6 voostl 0 N8 et röAlem6ii8 Ü68 sug68), *) und
die vom I. 1738 über den Geschäftsgang beim Staats-
Nath (Röglement oon8kil) merkwürdig. Unter den Ver¬
ordnungen Ludwigs des Sechzehnten, sind die vom I. 1779
über die Abschaffung der Leibeigenschaft auf den königl. Domai-
nen, so wie die vom I. 1787 über die Beschränkung der An¬
wendung der Folter, die wichtigsten.—Unter den altern Verord¬
nungen verdient noch besonders die, unter Ludwig dem Dreizehn¬
ten im Jan. 1629, erlassene genannt zu werden, die ein eige-

*) Die orllonnkmcs äos committimu8, im I. 1669 von Lud¬
wig dem Vierzehnten erlassen, wird auch zuweilen oräon-
vsnce «168 vvocstions genannt, weil sie ebenfalls über die¬
sen letztem Gegenstand handelt.



nes Schicksal gehabt hat. Der Verfasser derselben war der
Siegelbewahrer Michael von Marillac, wovon sie aach zuwei¬
len volle ülicbsult oder volle Älsrillso genannt wird. Sie
erstreckt sich über sehr viele Gegenstände der Justiz und Ver¬
waltung , und wird von Allen wegen der Weisheit und Zweck¬
mäßigkeit ihrer Bestimmungen gerühmt. Sie erhielt nicht allein
die Bestätigung des Königs, der sie, um den von der Stände-
Versammlung von Paris (im I. 1614) vorgebrachtenBeschwer¬
den abzuhelfen, abfassen ließ; sondern sie ward auch bei den
Parlamenten (hin und wieder mit einigen Modifikationen) cin-
registrirt, und von dem Volk mit Jubel aufgenommen.Allein
nur kurze Zeit nach Einführung derselben, ward der Siegel¬
bewahrer Marillac in die Folgen des Unfalls, der seinen Bru¬
der den Marschall Marillac traf, mit verwickelt. Letzterer
ward im I. 1630 festgesetzt, und im I. 1632 durch Mitwir¬
kung des Cardinals Richelieu, dessen Zorn er gereizt, hingerich¬
tet. Dem Siegelbewahrer nahm man den 12. November 1630
die Siegel ab, und ließ ihn ins Gefängniß setzen, worin er den
7. August 1632 vor Verdruß starb. Der volle Llarillsv fiel
dadurch in gänzlichen Mißcredit; so daß die Advokaten scheu¬
ten, ihn vor Gericht anzuführen. Mit der Zeit kam man in¬
dessen von diesem Vorurthcil größtcntheils zurück. Der be¬
rühmte D'Agueffau führte denselben im I. 1693 als ein Gesetz
an, das beobachtet werden müsse, wogegen auch in den letzten
Zeiten vor der Revolution kein Zweifel mehr obwaltete. Noch
ist zu bemerken, daß die ältern Verordnungen der Könige und
insbesondere die vom I. 1667 und 1670 in dem erst später mit
Frankreich vereinigten Lothringen und Bar keine gesetzliche
Kraft hatten. Statt deren galt daselbst der voll« Deopolll
vom I. 1707, welcher von dem, im I. 1698 durch den Frieden
von Ryswick in seine Staaten wieder eingesetzten, Herzog Leo¬
pold herrührt. — In Frankreich fand bekanntlich in den neue¬
sten Zeiten, in Beziehung auf die gesetzgebende Gewalt, eine
gänzliche und oft wiederholteUmgestaltung Statt. Den in
den letzten Jahrhundertenallgemein angenommenen Grundsätzen
der Monarchiegerade entgegen, ward das Recht der Gesetz¬
gebung zwischen dem König, oder um noch allgemeiner zu re¬
de», zwischen der ausübenden Gewalt und den Stellvertretern
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des Volks getheilt; auf eine kurze Zeit, (unter dem National-
Convent und Direktorium) kam es den letztcrn sogar allein zu.
Den Grund zu allen folgenden Veränderungen ward bekannt¬
lich durch die im I. 1789 zu Versailles versammelten General-
Staaten gelegt, welche späterhin sich selbst den Namen Natio-
onal-Vcrsammlnng (sssemblse nsUonsIe) beilegten. Nach dem
organischen *) Gesetz, welches dieselben im Oktober 1789 dem
König vorlegten, und das sehr bald die königliche Bestätigung
erhielt, beruhte die gesetzgebende Gewalt vorzüglich **) bei
der National-Versammlung d. h. bei der Versammlung der durch
freie Wahl des Volks ernannten Deputirten. Die letzten: hat¬
ten (nach Art. 13.) ausschließlich das Recht, Gesetze in Vor¬
schlag zu bringen: doch war zu jedem Gesetz die königliche Be¬
stätigung erforderlich. Die Verweigerung derselben hatte jedoch
nur eine beschränkte Wirkung. Sie hörte nämlich bei der zwei¬
ten Erneuerung derjenigen Versammlung, wovon der Gesetzes-
Vorschlag ausgegangen war, auf. ***) Die Beschlüsse der
National-Versammlungin Beziehung auf gewisse Gegenstände,
welche Tat. III. Cap. 3. Abth. II. Art. 7, 8 der Constitut. von
1791 bestimmt angegeben sind, bedurften nicht einmal der kö-

*) Unter einem organischen Gesetz versteht man ein solches,
welches die Mittel und die Art und Weise vorschreibt,wie
ein schon angenommenes Princip in Ausübung gebracht
werden soll. — In Deutschland scheint man hin und wie¬
der mit der Bedeutung dieses Worts noch nicht recht ver¬
traut zu seyn.

**) Die Worte sind ganz bestimmt »rt. 8. pou^oir läZi'«-
Istik rösills llsns i'sssembllls ustionsle, gui Iexercers
sinsi Hu'il suit." Ogssriiio. voll. gönöi'. trsnc. torn. I.
x. 6- — In dem ersten Band dieses Werks findet man
alle Constitutioncn, die Frankreich vom I. 1789 bis zur
Verleihung der Charte vom I. 1814 (diese einschließlich)
erhalten hat, nebst den sich darauf unmittelbar beziehenden
Gesetzen, zusammen. Die Constitution, die Napoleon nach
seiner Wiederkehr von Elba gab, findet sich in dem 18tenBand.

***)grt. 12. „1g rekus susponsik llu roi cessers ä 1s 8svc>ncls
clss lygislsturez »uivi'g volle c^ui surs ^ro^osö 1s
loi." Dosenne. r. I. p. g.
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nigl. Genehmigung, und galten ohne dieselbe für Gesetze. Sonst
wurden die Beschlüsse der National - Versammlung, ehe sie die
königl. Bestätigung erhalten hatten, nur Dccrete genannt. Dem
IKönig gehörte die Verkündigung der, Gesetze. Er gab sich da-
!bei den Titel: psn Is grsos äs äisn st psr Is loi sonstitu-
tionnollo äs I'etst roi äss b'rsnssis; die vollständige Formel
findet man in der Constit. von 1791 Tit. III. Cap. 4. Abth. 1.
Sie ist der für die Verkündigung der Ordonnanzen sehr ähn¬
lich; doch fehlt das: vsr tsl est notrs plgisie. Dieses Alles
bestand indessen nur kurze Zeit. Noch nicht drei Jahre später
(den 10. August 1792), (nachdem die Kammer der Deputirtcn
schon einmal gewechselt worden war) *), stürzte der Thron
zusammen. Eine andere Volks - Versammlung, der National-
Convent (Is sonvention nstionsle), unter dem Einfluß der
wildesten Leidenschaften der Rachgierde, des Schreckens und
Mißtrauens gewählt, riß die ganze gesetzgebendeund ausübende
Gewalt an sich. Die letztere insbesondere übertrug er an ein¬
zelne Kommissionen, den Wohlfahrts-Ausschuß (somits äs »s-
Int xudlio) u. s. f., welche sie ganz im Sinn der blutdürstig¬
sten Dictatur ausübten. Doch nur wenige Jahre ertrug die
Nation diese Gräuel. Die Constitution vom 5. Fructidor der?
I. 3. (den 22. August 1795), übertrug die ausübende Gewalt
fünf Direkteren, und die gesetzgebende zwei großen Raths-Vcr-
sammlungen, dem Rath der Alten und dem der Fünfhunder t

*)Die erste Deputirtcn - Kammer (National - Versammlung ),
schloß ihre Sitzungen den 29. September 1791. Dieselbe
wird gewöhnlich die Constituirende (Versammlung) (Is san-
stitusnte) genannt. Schon gleich den folgenden 1. Okto¬
ber ward die neue Deputirtcn - Kammer eröffnet, die d en
Namen gesetzgebendeNational-Versammlung annahm. Nach
der von dem Convent den 24. Junius 1793 dein V olk
vorgelegten Constitution srt. 62 — 74, war die ausübe nde
Gewalt einem Eollegium von 24 Mitgliedern (von seil
sxscutif) übertragen, das aber ganz abhängig von dem
Convent war (Oesen. eoä. Aensr. Irsno. tom. 1. p. ki3).
Allein durch das Dccret vom 19. Vendcmiaire I. 2. (10.
Oktober 1793) ward die Regierung von Frankreich bis
zum Abschluß des Friedens für Rcvolutionairerklärt, und
alle Gewalt in die Hände des Wohlfahrts-Ausschusses
(soinits äs «slnt ziublie) gegeben. (Oessn.t.I. 64—72).



(oonseil äes anoion» et conseil clos eing-oont8). Die Mit¬
glieder der beiden letzter» waren von den Departements ge¬
wählt, und zwar so, daß jedes nach Verhältniß seiner Bevöl¬
kerung bei der Wahl mitwirkte. Das Recht, Gesetze vorzu¬
schlagen, gehörte (Art. 76.) ausschließlich dem Rath der Fünfhun¬
dert. Jedes vorgeschlagene Gesetz mußte vorher in drei Sitzungen,
von zehn zu zehn Tagen, verlesen werden. Nach jeder Verle¬
sung fanden Verhandlungenüber das vorgeschlagene Gesetz
Statt. Nach der dritten Verlesung entschied endlich der Rath
der Fünfhundert. Ward der Vorschlag verworfen, so durfte
er innerhalb der Frist eines Jahres nicht wieder vorgebracht
werden. Ward er angenommen, so ward er ein Beschluß (rö-
»olmion) des Raths der Fünfhundert genannt, und mußte,
um als Gesetz zu gelten, noch von dem Rath der Alten bestätigt
werden (Art. 86). Dieser letztere berathschlagte über den Beschluß
fast nach denselben Formen, wie der Rath der Fünfhundert über
den Vorschlag. Der Rath der Alten mußte indessen den Be¬
schluß entweder ganz (d.h. mit allen seinen Artikeln) annehmen
oder verwerfen (Art.95). Die Bestätigung des Beschlusses geschah
durch folgende, von dem Präsident und den Secretairenun¬
terschriebene Formel: der Rath der Alten genehmigt (le eon-
soil äes snoiens gpprouve). Versagte er die Bestätigung, so
geschah dieses entweder wegen Unterlassung der gesetzlichen For¬
malitäten bei den Verhandlungen über das vorgeschlagene Ge¬
setz, oder wegen innerer Mangelhastigkeit des Gesetzes selbst.
Im ersten Fall ward die Verweigerung der Bestätigung durch
die Formel ausgedrückt:die Constitution vernichtet (I» oonsn-
tution annullo); im zweiten Fall lautete die Formel: der
Rath der Alten kann nicht annehmen (Is ooaseil <le5 aneiens
no peilt sclopter). War endlich der Vorschlag bestätigt, so
ward er der ausübenden Gewalt, dem Direktoriumzur Ver¬
kündigung zugesendet. Dieses verordnete nun dieselbe, durch
folgende Formel: vorn äe I» röpubllguo kraoasise, Uol
ou sete clu eorp» leAlsIstik.(hier folgte der Inhalt
des Gesetzes). Iw Uirootoirs exöcutik orckoniie gus Ig loi
oa l'sots cku, vorps logislatit' oi-clossus ssra publio, exöoatv,
et ga'il sera rauni cku soosn äe In röpubligue. Dem Direk¬
torium stand, weder über den Inhalt noch über die Abfassung
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des Gesetzes, irgend eine Art von Untersuchung oder Bemer¬
kung zu. Nur, wenn in dem Eingang des Textes nicht aus¬
drücklich angeführt war, daß bei den Verhandlungen über das
Gesetz die vorgeschriebenenFormen beobachtet wären, konnte
oder vielmehr mußte es die Verkündigung verweigern. *) Die¬
ser Zustand der Dinge, obschon Einige ihm eine ewige Dauer
versprachen, bestand nur bis zum 19. Brumaire des I. 8. An
diesem Tag fand die berühmte Revolution Statt, deren Folge
die Einführungdes Cousulats war. Der Rath der Alten und
der der Fünfhundert ernannten, ehe sie sich für immer trenn¬
ten, **) eine Consular-Kommission mit ausübender Gewalt
(Commission consulsil'6 cxccnlive), und zwei Gesctzgebungs-
Kommissionen (llcux Commission» legislatives). Der Vor¬
schlag der Gesetze sollte der ausübenden Gewalt zustehen, und
zwar sollte er zuerst derjenigen Gesetzgebungs-Kommission,wel¬
che von dem Rath der Fünfhundert gewählt war, vorgelegt,
und alsdann zur Bestätigung an die von dem Rath der Alten
ernannte Kommission gesendet werden. So lebte also die eben
vernichtete Constitution in einem Schattenbildfort, nur daß
der Vorschlag der Gesetze von der eigentlichen Regierung aus¬
ging. Diese, ihrem Wesen nach offenbar nur provisorische
Ordnung, bestand bis zum 4. Nivose desselben Jahrs, an wel¬
chem Tag die schon den 22. Frimaire (13. Dezember 1799)
festgesetzte Constitution in Wirksamkeit trat, ***) deren Bestim¬
mungen in Beziehung auf das Recht der Gesetzgebung, bis zum
endlichen Sturz des Kaiserreichs, nur wenige Veränderungen
erlitten haben. Demselben gemäß wirkten bei der Gesetzgebung
vier Authoritäten: die ausübende Gewalt, (die Consuln, spä¬
terhin der Kaiser), das Tribunat, das eigentliche Gesetzgebende
Korps (corps logislstik), und der Senat oder Erhaltungs-

, Senat (sonst conscrvstcur) zusammen. Das Recht, Gesetze
in Vorschlag zu bringen, stand einzig der ausübenden Gewalt,
oder der Regierung zu. Ueber jedes Gesetz und die Abfassung

*)Ocsoonc cocl. gc'nc'r. tisnc. t. I. p. (79 — 87).
**)ücscnns corl. gcncr. tom. I. ^>. 123.

***)Oesenne tom. I. p. 135.
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desselben, ward unter der obersten Leitung der Consnln vorher
im Staatörath berathen, und alsdann das gehörig in Artikel
abgefaßte Gesetz dem gesetzgebenden Korps von einem Redner
der Regierung in drei Urkunden zugestellt. Eine derselben mit
dem Eertificat versehen, daß das Gesetz dem gesetzgebenden Kör¬
per mitgetheilt worden, und von dem Präsidenten und den Sc-
crctairen unterzeichnet, ward dem Redner der Regierung wieder
zugestellt. Die zweite Urkunde blieb in dem Archiv des gesetz¬
gebenden Korps, welches die dritte an das Tribunat sendete.
Bei-diesem fand eine förmliche Verhandlungüber das Gesetz
Statt, nach deren Beendigung über die Annahme oder Verwer¬
fung desselben abgestimmt ward. Dieser Beschluß bestimmte
indessen noch Nichts entscheidendes über das Schicksal des Ge¬
setzes. Dieses hing von dem gesetzgebenden Korps ab. Näm¬
lich, an einem von der Regierung bestimmten Tag, begaben sich
drei von der Regierung und drei von dem Tribunat gewählte
Redner in die Sitzung des genannten Korps, um das in Vor¬
schlag gebrachte Gesetz nach ihren Aufträgen und Ansichten zu
vertheidigen oder zu bestreiten. In dem gesetzgebenden Korps
selbst, durste über dasselbe keine weitere Berathung oder
Verhandlung vorgenommen werden, sondern nach Anhörung
der Redner der Regierung und des Tribunals ward sogleich zur
Abstimmunggeschritten, welche bei namentlichem Aufruf eines
jeden Mitglieds durch weiße und schwarze Kugeln geschah. Das
gesetzgebende Korps bestand aus dreihundert Mitgliedern, wo¬
von jedes Jahr ein Fünftheil erneuert ward. Die Sitzungen
desselben waren nicht, wie die des Raths der Alten und der
Fünfhundert, immerwährend, sondern sie dauerten regelmäßig
nur vier Monate des Jahrs und nahmen mit dem 1. Frimaire
(22. November) ihren Anfang. Sie waren (oder hießen viel¬
mehr) öffentlich. Es dursten nämlich nur 200 Zuhörer dabei
gegenwärtig seyn. Das Tribunat, worin sich die glänzendsten
Talente Frankreichs sammelten, bestand anfangs aus 100 Mit¬
gliedern, die ebenfalls jedes Jahr zum Fünstheil erneuert wur¬
den. Durch den Senatsbeschlußvorn 1g. Thermidor des I.
10. (4. August 1802) ward die Zahl der Mitglieder auf 50
beschränkt, und diese in Sectionm (für die Gesetzgebung, für



das Innere nnd für die Finanzen getheilt. Durch den Se¬
natsbeschluß vom 28. Floreal des I. 12. (18. Mai 1804.),
wodurch Napoleon die Kaiserwürde erhielt, ward die Wirksam¬
keit des Tribunals noch mehr eingeschränkt. Demselben gemäß
sollte es nicht mehr im Allgemeinen, sondern jede Abtheilung für
sich berathen und abstimmen. Die Gesetzesvorschlägewurden
ihm zu dem Ende zuerst von der Regierung, und darauf von
dem gesetzgebenden Körper auf mehr officiellem Weg mitge¬
theilt. Auf besonderes Verlangen der Sectioncn des Tribunals
traten dieselben zur wechselseitigen Berathung mit den Scctio-
nen des Staats-Raths unter dem Vorsitz des Erzkanzlcrs*) **)
oder Erzschatzmeistcrs zusammen. Hatten endlich die Sectioncn
des Tribunals über die Annahme oder Verwerfung des Gesetzes
abgestimmt, so schickte jede Scction zwei Redner in das gesetz¬
gebende Korps, um vor demselben die von der Scction ausge¬
sprochene Meinung zu vertheidigen. Endlich ward das Tribu¬
nal durch einen Senatsbeschluß vom 19. August 1807 gänzlich
aufgehoben, und die Befugnisse desselben dem gesetzgebenden
Körper übertragen. Dieses letztere erhielt nämlich das Recht,
für die Dauer jeder Sitzung aus seiner Mitte, mit geheimer
Abstimmung, drei Kommissionen, jede von sieben Mitgliedern
zu wählen. Diese Kommissionen waren eben, so wie die Sec-
tionen des Tribunals, in Eine für die Civil- und Criminal-Ge-
setzgebung, in eine Zweite für die innere Verwaltung und in
eine Dritte für die Finanzen, abgetheilt. Jede hatte einen
Präsident, der vom Kaiser ernannt ward. In diesen Kommis¬
sionen ward jedes Gesetz vorläufig berathen. Entschied die
Kommission sich für den Vorschlag der Regierung, so sprach
nur der Präsident derselben zur Vertheidigung des Vorschlags,
und zwar nach dem Redner der Regierung. War aber die
Meinung der Kommission gegen den Gesetzes-Vorschlag, so hatte
jedes Mitglied der Kommission das Recht, seine Gründe dem
gesetzgebenden Körper vorzutragen. War ein Gesetz endlich
von dem gesetzgebenden Korps angenommen(decretirt), so

*) Oesenne t. 1. x. 145.

**) Deseune r. 1. x. 160.



hatte es darum doch noch nicht gleich Gesetzeskraft, sondern es
konnte (nach Artikel 37 der Constitution vom 22. Frimaire
I. 8., 13. Dezbr. 1799)*) noch bis zum lOten Tag, nachdem
es erlassen worden, vor dem Senat, als der Constitution zuwi¬
der, angeklagt werden. Das Recht, diese Anklage zu erheben,
kam nach den Bestimmungen derselben Constitution (Art. 21)
nur der Regierung oder dem Tribunal zu. Allein die Constitu¬
tion**) vom 28. Floreal des I. 12 (18. Mai 1804), durch
welche Napoleon die Kaiscrwürde erhielt, übertrug (Art. 70,
71,72) dieses Recht zum Theil an die Mitglieder des Senats.
Jedes von dem gesetzgebenden Korps angenommene Gesetz
(Teeret), sollte daher (Art. 69) an dem nämlichen Tag dem
Senat zugesendet und in den Archiven desselben niedergelegt
werden. Der Senat konnte alsdann innerhalb der ersten 6
Tage, nach der Annahme des Gesetzes, nach Anhörung
des Berichts einer besonders dazu ernannten Kommission und
nach dreimaliger Verlesung des Decrcts, welche an drei
verschiedenen Sitzungstagen geschehen mußte (Art. 71) aus-
sprechcn, daß es nicht zweckmäßig sey, das Gesetz zu ver¬
kündigen (gu'il n3 P38 lisu Ä promulAuer la loi). Dem
Kaiser stand es alsdann (Art. 72) nach Anhörung des Staats¬
raths frei, entweder der Meinung des Senats beizutreten oder
das Gesetz dennoch zu verkündigen. War indessen diese Ver¬
kündigung innerhalb 10 Tagen nach der Annahme des Gesetzes
nicht erfolgt, so mußte es, wenn es anders verkündigt werden
sollte, dem gesetzgebenden Korps nochmals vorgelegt werden.
Nach der Constitution vom 28. Flor. I. 12, war die Formel
der Verkündigung: N. (le xrönoru sts l'empLreur), xsr la
grsoe ste stiou et los ooostitutions sto I» rstpuklchue, kliuxe-
rouo sto8 ä tou8 pre!86ns et ä venin 83lut. I-s
eor^8 IeAi8l3tik ä reostu le.(In stecke) ***) 1e steoret

*) Oo8enno l. I. (>. 125-

**) Diese Constitution wird meistens nur das organische Sena-
tus-Cvnsult vom 28. Flor. I. 12 genannt.

***)Die unter der Consular- und Kaiserlichen Regierung gege¬
benen Gesetze trugen das Datum des Tages, an welchem
sie von dem gesetzgebenden Korps angenommen waren,

12 .



suivant, conkormsment a la xroxosition kaite au nom cle

l'ompereur, et aprös avoir entenäu le» orateurs clu couseil

ä'etat St äes sections äu tribunat.(1g teoeur äs la

loi).Nglläons ei orllouuous gue los presentes, re-

vetuvs äu scoau lle l'etat, iuserees au lrulletiu cles lois,

soieut aäressees aux cours, aux tribuuaux et aux autvrites

aäministratives, Pour gu'ils le» inserivent «laus leurs re-

gistres, les observeut et leg kasseut vlrserver; et le granä-

juge ministre 6v Is justiee est eliargv ä'oa surveiller la

publieatioo. — Späterhin setzte man statt „xar les eonstitu-

tions äo ls republiguo" die Worte „xar les eonstitution,

äe l'empiro" und noch spater nur „xar les eoustitutious."

Im Jahr 1807 endlich verwandelte man die Formel in fol¬

gende; „kiapoleon, par Ig Araee äe äieu et les eoustitutious,

Lmxerour lles IHaueais, kloi cl'ltglie, et ^iroteeteur lle ls

eonköäeration 3u Rllia, ä tou» presen» et a veuir sslut. —

Näheres sehe man bei veseuue tom. III. x. 85—98, wo man

welches also von dem Datum aller in dem eoäe Napoleon

enthaltenen Gesetze gilt. Man findet hierüber ein motivir-
tes Gutachten des Staats-Raths (vom 25. Januar 1800»

bei veseuue eoä. Zeuer. tom. III. p. 62. „Ve gouver-
uemeut a uue part ü 1g legislation, mais seulemont

par Ig proposition äe la loi; et gusucl il la promulgue,
ee u'est plus eomme partio intogranto clu pouvoir le.

gislatik, ingis seulemeut eomme pouvoir äistiuet et se-
pare, eomme pouvoir oxeeutik. Lt il kaut dien so gar-
ller äe cookouäre eotto promulgation avee la sauetiou

gue 1o roi eonstitutiounol avoit en 1791, ou avee l'se-
eeptativn guo le conseil äes aneious avoit pgr la eou-
stitut. äo l au 3. Lotte sauetiou et eette aeoeptatiou

etoient partios ueeessairos äe la kormatiou llo la loi,
et uo ressemlrioiont en rieu a sa promul^ation. ^ussi
la loi äatoit-ello en 1791 clu jour llo la ssnotion, et

sous la coustitut. äs l'an 3, äu jour äe I'aeceptstioa

par les aneiens, et non clu jour clo sa promulAation,
soit psr le roi constitutionnel, soit par le clireetoiie
executif." Auch wird, in der im Text mitgetheilten Pro-

mutgations-Formcl, der kaiserlichen Bestätigung nicht er¬
wähnt. Gegenwärtig (nach Einführung der E'harte) ist

dieses jedoch anders, wie aus dem Folgenden näher erhel¬
len wird.
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eine vollständige Sammlung aller während der Revolution ge¬
bräuchlichen Formeln der Art findet. Im Allgemeinen ist noch
in Beziehung auf die Verkündigung der Gesetze zu bemerken,
daß vor der Revolution die beiden Worte Publication und
piomulgation (Bekanntmachung und Verkündigung), für gleich¬
bedeutend galten, wie aus dem Wörterbuch der Akademie er¬
hellt, worin promulgstion durch „Publication cl'uns loi SV6V
les (ormslitöa rc<iui8e8 " erklärt wird. ***) ) Allein seit der Re¬
volution hat man angefangen, die Promulgation von der Pu¬
blication zu unterscheiden, obschon dieses freilich nicht immer
ganz folgerecht durchgeführt worden. Von dem angegebenen
Zeitpunkt an verstand man und versteht noch unter „ proinul-
gstion " die von der ausübenden Gewalt (welcher dieses Recht
selbst während der Revolution geblieben ist)*) ausgehende Ver¬
ordnung , daß das Gesetz bekannt gemacht und beobachtet wer¬
den soll. (Merlin Report. srt. I'oi). Unter Publication hin¬
gegen werden die verschiedenen Mittel und Wege verstanden,
wie das Gesetz zur Kunde des Volks gebracht wird. Da näm¬
lich ein Gesetz Jemand nur verpflichtet, wenn er dasselbe kennt
oder sich wenigstens in der Möglichkeit befindet es zu kennen,
so muß sowohl die Art, wie ein Gesetz zur Kunde des Volks
gebracht werden soll, als auch insbesondere, unter welchen Be¬
dingungen dasselbe als bekannt vorausgesetzt wird, genau be¬
stimmt seyn. In dem alten Frankreich herrschte hierüber
eine große Verschiedenheit der Gewohnheiten und Meinungen.
In einigen Provinzen ward ein Gesetz als hinreichend bekannt

*) Wir können, wie mir scheint, diese beiden Worte im Deut¬
schen recht wohl durch: Bekanntmachung und Verkündi¬
gung wiedergeben, indem Verkündigung den Begriff einer
feierlichen Bekanntmachung in sich schließt. — Bei den
Römern verstand man zur Zeit der Republick unter xro-
wulgatio legis die Bekanntmachung eines Gesetzes-Vor¬
schlags, welche der Berathung und Abstimmung über das
Gesetz um drei Markttage (trinunäinum) vorhergehen
mußte. Unter den Kaisern hingegen bedeutete: leZem
promulggre das Gesetz verkündigen.

**)Auch dem Direktorium, welchem sonst an der Gesetzgebung
gar kein Antheil zukam.



angesehen, wenn es in die Register des Parlaments der Pro¬
vinz eingetragen war. In andern Provinzen hingegen, wo
man an der Idee hing, daß dem Parlament ein Theil an der
Gesetzgebung zustehe, sah man die Eintragung in die Register
des Parlaments als die Vollendung und nicht als die Verkün¬
digung oder Bekanntmachung des Gesetzes an. Letztere geschah
nach diesen Ansichten und Gewohnheiten durch Versendung des
Gesetzes an die Amtmannschaften und Seneschausseen, so daß
es an einem Ort nur von dem Tag an verbindliche Kraft
erhielt, wo es in dem Gerichtssaal der Amtmannschaft, wozu
der Ort gehörte, öffentlich verlesen war. Indessen war die
fast allgemein angenommene Meinung doch, daß man einen
Unterschied machen müsse zwischen Gesetzen, wobei die Menschen
ganz leidend verbleiben, und solchen, wodurch gewisse Handlun¬
gen und Formalitäten bei Contracten u. d. g. vorgeschrieben
werden. Die Erster» sah man von dem Augenblick, wo sie in
die Register des Parlaments eingetragen waren, als erecuto-
risch an, wogegen die Zweiten nur von dem Tag an, wo sie
in der Amtmannschaft verkündigt waren, verbindende Kraft
erhielten. *) Im Anfang der Revolution erließ die constitui-
rende Versammlung mehrere Decrete (vom 9. Novbr. 1789 und
vom 2. Novbr. 1790) über diesen Gegenstand. Ganz von der
an und für sich schönen und richtigen Ansicht geleitet, daß Nie¬
mand durch ein ihm unbekanntes Gesetz verpflichtet werden
könne, häufte sie alle möglichen Mittel jedes Gesetz in jedem
einzelnen Ort zu verkündigen zusammen, so daß es nicht allein
jedem bekannt werden, sondern daß es keinem unbekannt bleiben
konnte. (Man sehe die Decrete derselben bei Dosenno oos. ^e-
nör. (rsno. r. III. p. 11, 15, 16). Während des Laufs der
Revolution wurden die für die Bekanntmachung der Gesetze
vorgeschriebenen Formalitäten mehrmals geändert. Nach dem
Decret des National-Convents vom 14. Frimaire I. 2 (Dosen.

*) Zuweilen ward, um jeder Meinungs-Verschiedenheit hier¬
über zuvorzukommen, in einer königl. Verordnung ausdrück¬
lich bemerkt, daß sie gleich nach der Eintragung in die
Register des Parlaments in der ganzen Provinz gesetzliche
Kraft haben sollte.
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,. l. p. 65) sollten alle Gesetze in einem eignen Bülletin abge¬
druckt, den verschiedenen Authoritätenzugesendet,und von den¬
selben innerhalb der ersten 24 Stunden, wo sie ihnen zugekom¬
men, unter Trompetenschall und Trommelschlag öffentlich ver¬
kündigt werden. Das Gesetz vom 12. Vendemiaire des I. 4
(4. Oktober 1795) (llvsvnne t. III. x. 44) welches bis zur
Verkündigung des volle civil galt, erklärte (Art. 11) die Be¬
kanntmachung der Gesetze durch öffentliches Ablesen, Trommel¬
schlag u. s. f. für überflüssig,und ließ nur die durch das Ge¬
setz-Bülletin bestehen, mit dem Zusatz (Art. 12), daß jedes
Gesetz in einem Departement an dem Tag in Kraft träte,
an welchem das Gesetz-Bülletinan dem Hauptort desselben
ankäme. Der Tag (Art. 12) dieser Ankunft sollte daher
amtlich beglaubigt werden. (Des. r. III. x. 53, 55). Bei
der Abfassung des volle civil bedachte man indessen mit Recht,
daß bei der Anbcfehlung solcher besondern Mittel, um die Ge¬
setze bekannt zu machen, es oft durch Zufall oder durch die
Nachlässigkeit und sogar durch den bösen Willen eines Beamten
zweifelhaft gemacht werden könnte, ob ein Gesetz an einem Ort
und zu einer gewissen Zeit als bekannt angesehen werden müsse
oder nicht. Der erste Artikel dieses Gesetzbuchs setzt daher eine
gewisse Zeit fest, nach deren Verlauf, von dem Tag der Ver¬
kündigung (promulAsrion) eines Gesetzes angerechnet, es an
eine»! Ort als bekannt angesehen wird. Diese Zeit ist nicht
für das ganze Reich gleich groß. In dem ganzen Departe¬
ment des königlichen Hoflagers *) erhalten die Gesetze einen
Tag nach der Promulgation ausübende Kraft. Hierzu wird
in Beziehung auf die andern Departements, für alle zehn My-
riameter, die der Hauptort des Departements von der Stadt,
wo die PromulgationStatt findet, entfernt ist. Ein Tag zuge¬
fügt. Uebrigens wurden auch nach Einführung des volle civil
die andern Mittel, ein Gesetz zur Kunde des Publikums zu
bringen, der Abdruck im Gesetz-Bülletin u. s. f. nicht unterlas¬
sen. Sie galten nur nicht mehr als unumgänglich nothwendige
Erfordernisse.Ueberhaupt findet besonders nach der jetzigen

*) „llsns lo llöpsrterovvt llv la rösillvnve ro^ülv" heißt es
set. 1. des voll. viv.



Einrichtung der Gesetzgebung in Frankreich ein so großer Grad
von Oeffentlichkeit Statt; die Gesetze werden, ehe sie erlassen
werden, so lange und vielfach und zwar vor den Augen des
Publikums besprochen und untersucht, und alle Resultate dieser
Untersuchungen kommen durch die Zeitungen so schnell, selbst
bis zu den äußersten Gränzen des Reichs, daß es wohl keinen
Nachtheil haben dürfte, wenn die Gesetze durch das ganze Reich
am nämlichen Tag ausübende Kraft erhielten. Außer den ei¬
gentlichen Gesetzen muß man unter der kaiserlichen Regierung
noch die Senats-Beschlüffe (sonstus-vonsultos) , und die kaiser¬
lichen Dccrete berücksichtigen. Der Senat (lo sonst consorvs-
tour) ward zugleich mit der Consular - Regierung durch die so¬
genannte vierte Constitution (durch die vom 22. Frimaire des
I. 8, 13. Dezember 1799) eingesetzt. Seine Befugnisse wur¬
den durch Tit. II. derselben, und noch ausführlicher durch die
folgenden Constitutioncn von den I. 1802 und 1804 bestimmt.
Nach Tit. V. der Constitution vom 16. Therm. I. 10 (4. Aug.
1802) sollte er vorzüglich über die Erhaltung der Constitution
wachen, und durch seine Beschlüsse, die er aber nur auf eine
Aufforderung der Regierung fassen durfte, die innere Organisa¬
tion des Staatskörpers reguliren. *) Die Verkündigung der
Senats-Beschlüsse geschah unter dem Kaiser-Reich ebenfalls
durch den Kaiser und zwar durch dieselbe Formel, die wir oben
für die Gesetze angeführt haben, nur daß es anstatt: lo oorps
lögislstik s renckn lo.lo ckocrot suivsnt etc. hieß

„lo sonst sprös svoir entencku los orstenrs äu oonsoil ä'e-

tst, a äöoreto on srrötö ot nous orckonnons oo gui snit." —
Die kaiserlichen Decrete, welche allein von dem Willen des Kai¬
sers ausgingen, waren entweder Verordnungen,welche derselbe
zur Ausführung der Gesetze erließ, oder Entscheidungen über
Dinge, die ihm in seinem Staats-Rath vorgelegt wurden. **)
Der 44. Art. der Constitution vom 22. Frimaire d. 1.8 (1799)

*) Solche Senats-Beschlüsse hiessen auch sönstus-consultos
orgsni^nos, wogegen die andern blos sonstus-eonsultosgenannt wurden. Man sehe tit. V. der Constit. vom 4.
Aug. 1802. (vesenue t. l. x. 143).

**) lllorlin Report, srt. äo'oret iwporisl.
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enthält hierüber: Die Regierung schlägt die Gesetze vor, und
trifft die zur Sicherung der Vollstreckung derselben nöthigen
Anordnungen (le Gouvernementxroxose les Ioi8 et bait les
reglemens neeesssires pour aaaursr leur exsvution). Die
Form, wie diese Decrete ausgefertigtwurden, war folgende:
„Napoleon, blwpereur llö8 k'ransaia, roi llltalie ete. 8ur le
rspport lle notre miuiatre ete. nous svons teeret« er lle-
eretons es HUI suit. Hier folgte der Inhalt des Decrets, der
gewöhnlich in Artikel eingetheilt war. Die Decrete trugen
gleich im Eingang das Datum des Orts und der Zeit, und
waren von dem Kaiser selbst durch Beifügung seines einfachen
Namens (Napoleon) und von dem Minister Staatssecretair
mit den Worten: „kar l'empereur." 1,6 Illinistro sssrstaire
ä'stak. IIugll68 L. Nsret unterzeichnet. Merkwürdig ist es,
daß die im ersten Artikel des solle civil über die Bekanntma¬
chung der Gesetze enthaltenen Bestimmungen für die kaiserlichen
Decrete nicht gelten. Nach einem Gutachten (avia) des Staats-
Raths *) vom 12. Prairial des I. 13 (1. Juni 1805), wel¬
ches den 25. desselben Monats (14. Junius) vom Kaiser be¬
stätigt ward, behielten für die Bekanntmachung dieser De¬
crete die Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Vendemiaire des
I. 4 (Art. 12) ihre Kraft, nach welchem ein Gesetz in jedem
Departement an dem Tag als gehörig bekannt angesehen
ward, wo das amtliche Bülletin, welches es enthielt, in dem
Hauptort desselben ankam. — Es ist bekannt, daß diese

*) Oosonno voll. gsner. braus. tow. III. p. 71. „Oonai-
llsraut gue I» propoaition et la äiscussion publiguea
llea lois out permia lle llsterminer äaua lart. 1er clu
eock. eiv. un llslai sprs8 Isgusl leur promulgatisu staut

prsaumse eonuue llans sllsiue äspart. eile» ^ llevien-
neut ,usee88ivement odligatoirea; g^ue Ie8 llssreta im-

psriaux staut prvparsa st rsnäua avee moina lle pu-
ulisits, Ü8 ne peuvent paa stre brappea äs la msme
preaomption lle eonnoi88anse, st lu'ea ebbst ila u'ont

ps8 sts sompris llana l'art. 1er llu solle; c^u'il baut
llons, pourgu'il äevieunsnt odligatoirea, une sonnois-
aanoe reelle czui rsaulte lle leur publisation ou lle
tout autre aste a/aut le msme elbet, (le souseil ll'stat)
est ll'avi« ete."
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Decrcte sich sehr häufig weit über die gesetzlich gesteckte Gränze
entfernten, und ihre Macht auf Dinge ausdehnten, die billig
der eigentlichen Gesetzgebung hatten vorbehaltenbleiben sollen.
Allein es ist eben so bekannt, daß die ganze Kraft der damali¬
gen Regierung nicht auf der Wirksamkeitder beiden willenlosen
Corporationen, wovon eine Senat und die andere gesetzgeben¬
der Körper hieß, sondern auf dem bewundernswürdigen Genie
des Oberhauptsdes Staats, und auf den ausgezeichneten Ta¬
lenten derjenigen, die er um seinen Thron versammelt hatte,
insbesondere seiner Staats-Räthe beruhte. Denselben verdankt
Frankreich, und man darf wohl sagen, Europa, die Vollendung
und Abfassung der neuen Gesetzbücher, nach welchem gegenwär¬
tig in Frankreich Recht gesprochen wird. Schon gleich im Air¬
fang der Revolution beschäftigte sich die constituirende Versamm¬
lung, mit der Verbesserung der Gesetzgebung.Die von ihr
gegründete Constitution (vom I. 1791) enthielt rir. I. die Ver¬
ordnung, daß ein für das ganze Reich gültiges Gesetzbuch ver¬
faßt, und an die Stelle des römischen Rechts, so wie der ver¬
schiedenen Gewohnheits-Rechte treten sollte. Durch ihre Be¬
mühungen erschien den 16. August 1790 ein Decret über die
neue Organisation des Justizwcsens, vorzüglich des Civil-Ver¬
fahrens (Oesonoo cocl. Avntlr. träne. tom. lll. p. 188); den
19. Juli 1791 ein Decret über das Verfahren in Polizei- und
correctionellcn Sachen (vesenne rom. III. x. 303); den 16.
September 1791 eines über das Verfahren in Criminalsachcn
(Oesenns tom. III. p. 325); ferner den 28. September 1791
ein Gesetzbuch über die Felderpolizei (ooäo rursl), welches
größtentheils noch jetzt gilt (Oesenne rom. V- x- 228). Die
Verfassung des Strafgesetzbuchs (coäe pöngl) vom 25. Sep¬
tember 1791 , gehörte mit zu den letzten Arbeiten der constitui-
renden Versammlung, welche den 29. September desselben Jahrs
ihre Sitzungen schloß. (Oesenno ton,, lll. x. 352). In der,
auf die Auflösung der constituirenden Versammlung folgenden
Epoche war die Regierung zu sehr mit den innern Unruhen
und später noch überdem mit den äußern Kriegen beschäftigt,
als daß sie an die Abfassung eines allgemeinen Gesetzbuchs
hätte denken können. Doch sind in diesem Zeitraum bis
zur Einsetzung der Consular - Regierung (vom 29. September



1791 bis zum 24. Dezember 1799) eine sehr große Menge Ge¬
setze erlassen worden. Sie bezogen sich aber meistens auf die
Verwaltung oder auf das öffentliche- und Staats-Recht, meh¬
rere jedoch auch auf das Personen- und Erbschafts-Recht. Die

ganze Gesetzgebung dieses Zeitraums wird unter dem Namen
der transitorischen begriffen. Man hat mehrere Sammlungen
dieser Gesetze: 1) b-oix er sctes än gouvernemcnr snteri-
curs sa blllletin äes lois. karis äs I'imprimerie impörisls.
8 Vol. in 8vo; 2) b.oix civiles intermeäiaires, renstuos sur
l'ötst äes personnes, et la trsnsmissiou äes biens äepuis le
4- sollt 1789 jusgu'su 30. Ventose an 12. ksris 1806. —
Durch das Gesetz vom 14. Frimaire des I. 2 (4. Dezb. 1793)
sDvsenne eoä. genei-. t. III. x. 34) ward die Herausgabe ei¬
nes amtlichen Bulletins verordnet, wodurch künftig alle Gesetze
zur Kenntniß des Publikums gebracht werden sollten. Allein
die Ausführung dieser Maßregel scheint im Anfang einige Hin¬
dernisse gefunden zu haben. Mehr als' ein halbes Jahr ver¬
floß, ehe das erste Gesetz - Bülletiu erschien. Es beginnt mit
einem Gesetz vom 22. Prairial des I. 2. Von dieser Zeit an
sind also alle Gesetze in diesem Bülletiu zu suchen.

Dieselben betrafen indessen blos einzelne Gegenstände.
Nur in Beziehung auf die Criminal-Gesetzgebung war statt
der schon angeführten Gesetzbücher der Constituirenden den
3. Brumaire I. 4 (25. Oktober 1795) ein neues, coste stes
clvlits et äes peino8 genannt, eingeführt worden, welches bis
znr Verkündigung der Napoleonschcn Gesetzbücher, gesetzliche
Kraft behielt. *) Allein in Hinsicht der bürgerlichen Gesetzge¬
bung wollte das Geschäft nicht recht gelingen. Der Wunsch
nach einem solchen allgemeinen Gesetzbuch erhielt sich indessen
immer. Demselben gemäß ertheilte der National - Convent dem
nachherigen Reichs - Erzkanzler Cambacercs den Auftrag, ein
bürgerliches Gesetzbuch zu verfassen; allein der von demselben
am 9. August 1793 vorgelegte Entwurf eines cocle civil, schien
den damaligen Machthabern zu empirisch. Sie beschlossen daher
dieses Geschäft einer Kommission von Philosophen zu übertra-

*) Diesen coäe vom 3. Brum. I. 4, findet man vollständig
bei Dessaus coä. ASasr. kraue. tom. IV- (7 — 127).
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gen. Doch dieser Beschluß kam (zu gutem Glück) nie zur
Ausführung. Cambaceres legte vielmehr, nach einem wiederhol¬
ten Auftrag, den 23. Fructidor des I. 2 einen neuen sehr kur¬
zen Entwurf vor. Allein nur einige darin enthaltenenGesetze
wurden wirklich verkündigt,und das Ganze kam, da der Con-
vcnt bald darauf seine Sitzungen schloß, nicht zur Ausführung.
Nach Einführung der Constitntion des I. 3, legte derselbe
Cambaceres am 24. Prairial des I. 4, einen dritten Entwurf
zu einem Civil-Gesetzbuch vor. Derselbe ward gedruckt, und an
alle Tribunale zur Begutachtung versendet. Allein, als Cam¬
baceres im I. 5 aus dem Rath der Fünfhundert trat, gerieth
die Sache in Vergessenheit. Erst nach Einführungder Consu-
lar-Regierung ward sie wieder ernstlich vorgenommen. Napo¬
leon, als erster Consul, ertheilte den 24. Thermidor des I. 8
vier Rechtsgelehrten, Tronchet, damals Präsident des Caffa-
tions-Gcrichtö; Portalis, Commissair der Regierung *) bei dem
Prisengcricht, nachher Staats-Rath und endlich Cultus-Mini¬
ster; Bigot de Pröameneu, Regierungs - Commissair bei dem «
Cassations - Gericht, und nach dem Tod von Portalis, Cultus-
Minister; und Maleville, Mitglied des Cassations-Gerichts, den
Auftrag, einen Plan zu einem bürgerlichen Gesetzbuch zu ent¬
werfen. Diese vier Männer verabredeten die Titelfolge, und
theilten sich in die Bearbeitung der einzelnen Titel, die unter
dem Vorsitz von Tronchet (dem Präsident der Kommission)
gemeinschaftlich geprüft wurden. Durch diese Vertheilung der
Arbeit ward es der Kommission möglich, in dem Zeitraum von
vier Monaten einen vollständigen Entwurf eines bürgerlichen
Gesetzbuchs zu Stande zu bringen, welcher gedruckt und an das
Cassations-Gericht, so wie an alle Appellations-Gerichte zur
Begutachtung vertheilt ward. Nachdem die Bemerkungen der¬
selben eingegangen waren, ward das Ganze vor den Staats-
Rath und zwar zuerst vor die Abtheilung der Gesetzgebung
gebracht. Hier ward nun jeder Gesetzes - Entwurf in Gegen¬
wart der oben genannten vier Kommissarien geprüft, und
nachdem derselbe entweder gebilligt oder durch Stimmenmehr¬
heit abgeändert war, unter sämmtliche Mitglieder des Staats-

*) So nannte man damals die Staats-Procuratvren.



Raths vertheilt. Nun erst*) fand in dem vollen Staats-Rath,
unter dem Vorsitz des ersten Consuls, die förmliche Verhandlung
darüber Statt, wo jedem Mitglied frei stand, seine Bemerkun¬
gen darüber zu machen, und endlich nach Stimmenmehrheit ent¬
schieden ward. Diese höchst wichtigen Berathungen sind in ei¬
nem darüber gehaltenen Protocoll aufbewahrt, welches der
Staats-Rath in seiner ursprünglichenActen-Form drucken
ließ. **) Der von dem Staats-Rath gebilligte Gesetzes-Ent¬
wurf ward nun an das Tribunat und zwar an die Abtheilung
für die Gesetzgebung geschickt, welche denselben prüfte, und bei
etwaigen Schwierigkeiten mit derselben Abtheilung beim Staats-
Rath in Verbindung trat. Letztere berichtete nun an den ge-
sammten Staats-Rath, welcher nach Stimmenmehrheit ent¬
schied. Von nun an ward, znr endlichen Annahme des Gesetzes,
der Weg eingeschlagen, den unter der Consular- und Kaiserli¬
chen Regierung alle Gesetzes - Vorschlage nehmen mußten.
Dasselbe ward nämlich dem gesetzgebenden Korps mitgetheilt,
das es an das Tribunat zur Berathung zurückschickte, und
endlich, nach Anhörung der Redner der Regierung, so wie der¬
jenigen des Tribunats entschied. Um sich bei diesem hochwich-
gcn Gegenstand gegen Uebereilung zu sichern, ward nicht das
ganze Gesetzbuch auf einmal, sondern jedes Gesetz einzeln dem
gesetzgebenden Korps zur Bestätigung vorgelegt. ***) Erst
nachdem alle einzelnen Vorschläge zu Gesetzen erhoben waren, ver¬
ordnete das Gesetz v. 30. Vcntose I. 12, daß sie zu einem****)

*)Dieses ist dem bei dem Staats-Rath allgemein üblichen
Geschäftsgang gemäß, worüber man im sechsten Abschnitt
einige Nachricht finden wird.

**)Urosss » verliaux äa son8S»l ä'ötst, oonronant la äi8Sii8-
sion <ln soäs Napoleon, röcligvs par 1-ocrs, sssistsirs
äs se oon8oil. 5 Vol. in 4lo äs l irnprinisrie iiupörialo.

***) Daher findet man auch bei jedem Titel des ooä. civ. den
Tag bemerkt, wo er decretirt und promulgirt worden.
Dieses ist, selbst praktisch, nicht unwichtig, da der Zeitpunkt,
von welchem an jedes Gesetz ausübende Kraft hat, von dem
Tag, wo es selbst verkündigt worden, und nicht von dem
der Verkündigung des ganzen Gesetzbuchs abhängt.

****)OL8SI1. ton». Vl. p. 759.
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Ganzen vereinigt, und diese Sammlung unter dem Namen:
Bürgerliches Gesetzbuch der Franzosen, coäe civil äes Vrsn-
Hsi« in dem ganzen Staat als allgemeine Norm des Rechts
gelten sollte. Im Jahr 1807 erfolgte (nach dem Gesetz vom
3. September) eine neue Verkündigung oder Ausgabe dieses
Gesetzbuchs. Die Veränderung der Staats - Verfassung, welche
aus der Consular - Regierung in eine erbliche Monarchie über¬
gegangen war, machte in den Worten des Textes, die sich auf
das Oberhaupt des Staates bezogen, einige Abänderungen nö¬
thig. Statt der Worte: prämier consul, repulrligue, nstion,
enthält der neue Tert: empereur-, empire, etst.F'Die höch¬
sten Gerichte, die während der Revolution eben so wie die
Untcrgcrichte Tribunale genannt wurden, erhielten nach dem
neuen Text ebenfalls ihren alten Namen: Gerichtshöfe (cours,
cour äe cs88gtion, cour ä'sppel) und deren Urtheile den
Namen: Beschlüsse (srröt8) wieder. Auch die Staats - Procu-
ratoren, die unter den Consuln Regierungs - Commissaire (com-
mi8ssire8 «Irr Gouvernement prs8 le tridunsl ä'sppel U. s. s.)
hiessen, kommen in dem neuen Tert wieder unter dem Namen:
Prokurator, mit dem Zusatz: Kaiserlicher (procureur Zenersl-
imperial en Is eour ä'sppel, proeureur imperisl su tridu-

nal äe prämiere in8tsoee) vor. *) Alle Datum's und Zeit-
Bcstimmungen, die sich in der ersten Ausgabe auf den republi¬
kanischen Kalender bezogen, sind in die gleichbedeutendendes
(den 1. Januar 1806 wieder eingeführten) Gregorianischenver¬
wandelt worden. Endlich ward dem Gesetzbuch selbst bei die¬
ser neuen Bekanntmachung der Name Ooäe Napoleon beige¬
legt. — Auf dus bürgerliche Gesetzbuch folgten bald die Ge¬
setzbücher über alle andern Gegenstände:

1) Der coäe äe proeeäurs civile, decretirt von dem gesetz¬
gebenden Korps im I. 1806, kam aber erst mit Anfang
des I. 1807 **) in Ausübung.

2) Der coäe äs vommerce, decretirt den 15. September

*) Die Constitution vom 28. Flor. I. 12, wodurch Napoleon
Kaiser ward, gab schon Tit. XIV. den Gerichten und Re-
gicrungs-Commissariendiesen Namen.

**) coä. ä. proce'ä. viv. art. 1041.



1807, erhielt erst mit dem 1. Januar 1808 gesetzliche
Kraft.

3) Der colls ä'instrnvtioQ criminellv decretirt im I.
1808, und

4) Der volle penal, decretirt im I. 1810.
Die letzten Gesetzbücher kamen beide zu derselben Zeit, mit

Einführung der neuen kaiserlichen Gerichtshöfe am Schluß des
Jahrs 1810 in Anwendung, wie nach verschiedenen Verände¬
rungen durch die kaiserl. Dccrete vom 23. Juli und 25. No¬
vember 1810 bestimmt festgesetzt ward. Die verschiedenen kai¬
serl. Decrete über die Bestimmungen dieses Zeitpunkts findet
man bei (Oesevno voll. Kvner. krane. ioin. IV. p. 450, 465,
466, 489, 512). Die Sammlung dieser Gesetzbücher ist auch
unter dem Namen der „cin^ volles" bekannt. Nach der Re¬
stauration ließ Ludwig der Achtzehnte (im I. 1816) in seinem
Namen eine neue Ausgabe der fünf *) Gesetzbücher veranstal¬
ten, worin ebenfalls einige Abänderungen der vorigen Gesetze
(in Beziehung auf die Ehescheidung u. s. f.) vorkommen, die in
den meisten Ausgaben bei den einzelnen Artikeln, die sie betref¬
fen, angeführt find. **)

*) Zu diesen 5 volles find nach der Restauration noch zwei
andere, nämlich: 1) das Gesetzbuch über die Forsten

(volle korestier) promulg. den 31. Juli 1827, und 2) das
Gesetzbuch über die Fischerei in den Flüssen (volle lle Is

peobe üovigle) promulg. den 15. April 1829 gekommen.
Einige rechnen die beiden Charten auch noch für ein be¬
sonderes Gesetzbuch (volle xoliti^ue) , so daß es auf diese
Weise 8 volles gibt.

**) In dem ehemaligen Frankreich hatte man mehrern, mei¬
stens von Privaten veranstalteten Sammlungen von Ge¬
setzen, die über denselben Gegenstand handelten, den Na¬
men volle gegeben. So führte eine von einem gewissen
Thomas Cormicr veranstaltete Sammlung römischer und
der in der Normandie geltenden Rechte den Namen:

volle Henri IV. Eben so hieß die von dem Parlamcnts-
Advocaten Jacob Corbin herrührende Sammlung aller von
Ludwig dem Dreizehnten über die Gerechtigkeitspflcge und
einige andere Gegenstände erlassenen Gesetze volle Vooiz

XIII. Andere dieser volles wurden nach dem Gegenstand
benannt, den sie behandelten. So gab es einen volle -ui-
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Nach der Restauration ward, der Charte vom I. 1814
gemäß, das Recht der Gesetzgebung zwischen drei Gewalten,
dem König, der Pairskammer und der Kammer der Abgeord¬
neten, getheilt. Auch die neue im I. 1830 beim Regiernngs-
Antritt des jetzigen Königs gegebene Charte hat hierin weiter
Nichts geändert, als daß die Sitzungen der Pairskammereben¬
falls öffentlich sind, daß ferner nach einem zusätzlichen Gesetze
(vom 29. Dezbr. 1831) die Pairswürde nicht mehr erblich ist,
und vorzüglich daß nach Art. 14 der neuen Charte das Recht
Gesetze in Vorschlag zu bringen, welches nach der ältern
Art. 16 nur dem König gehörte, auch jeder von beiden Kam¬
mern beigelegt worden ist. Die Verkündigung der Gesetze steht
dem König allein zu. Die Form dabei ist fast dieselbe, unter
welcher vor der Revolution die Ordonnanzenverkündigt wur¬
den. Der Eingang lautete während der Herrschaft der ältern
Bourbonscheu Linie: „L.oo>8 xar la gräeo clo älen, Hol ste
kranes et sto Rsvarre, ü tou8 xre8oa8 et » venir sslut.
Nous »von« proxoss, Ie8 obambres oot sstopte, nvU8 svon8
oräonne et orstonnons ee gul guit. Hier folgte der Inhalt
des Gesetzes. Der Schluß lautete: xro86»te loi äi8eutöo,
lleliberee et scloptöo xar 1a Obamkre cloa kair8 et xar
volle äo8 Löput68, et 8Slletionneo par nou8 cejourctlrui sera
exeooto'o comme loi cle I'ötst; voolon8 en eon8e^uence,
gu'elle 8vir ßiarclee et ol,8orvöo stgN8 tout notro ro^sumo,
terro8 et ^>s^8 äe notro o1>ei88snoe. Dann folgte, gerade so
wie bei den ehemaligen Ordonnanzen: 8i clonnon8 en naanäe-

litaire, cocle sto8 el>s 8808 u. s. s. Alle diese coäeg hat¬ten indessen als Ganzes keine Gesetzeskraft. Doch führten
auch einige von den Königen selbst unmittelbar verkündigte
Verordnungen den Namen eocle. Hierhin gehört beson¬
ders der sogenannte Locle Äliobsut, welches, wie schon
erinnert worden, eine auf Befehl Ludwigs des Dreizehn¬
ten (reg. v. 1610 — 1643) von dem Siegelbewahrer Mi¬
chael Marillac verfaßte Verordnung ist, die sehr viel Gu¬
tes enthält. Sie ward gewöhnlichnur unter dem Titel:
oi-llonn. <le 1629 angeführt. Daß verschiedene Verord¬nungen Ludwigs des Vierzehnten auch coäo genannt wur¬
den, wie eocle eivil, coäe niarcllanä, eocle noir U. s. s.
ist schon oben bemerkt.
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^ M6ot ü no« oours 6t tribunaux, prs(6ts, oorp» gstministrs-
i ^ tiks er tous sutl-e», ^ue los prösoas ils Fsrlloat U. s. f>,
E ganz wie es oben angeführt ist, das: csr rel e«r »otrs xlsi-

sir, eingeschlossen. Doch war das Datum nicht allein des
Jahrs und Monats, sondern auch des Tags beigefügt. Ganz
am Schluß befand sich die einfache Unterschrift des Königs

M ((.ouis), ferner die des Ministers, auf dessen Departement
das Gesetz Bezug hatte, mit.dcm Zusatz: xar 1o roi, und end-
lich noch das Visa des Siegelbewahrers. Der jetzige König
(Ludwig Philip) hat fast dieselben Formen beibehalten. Nur

^ gibt er sich im Eingang keinen andern Titel, als: 4,ouis - klli-
Uppe, Koi äes k'rsnrÄis, und am Schluß bleibt das ansto¬

ße ßige: oar tol est ootre pisisir weg. Ist ferner der Gesetzes-
w Vorschlag von den Kammern ausgegangen, so heißt es Statt:

"itm „nous svons proposo, los ollsmbres ont srloptö" nur „les
cksmbres ont säopte. " Außer der Verkündigung der Gesetze,
erlassen die Könige jetzt auch unter dem Namen: oräonnanoas

« <lu roi, noch eine Menge anderer Befehle. Diese sind aber
M keine eigentlichenGesetze, sondern enthalten nur Anordnungen
l>ie, und Maßregeln *) zur Ausführung der Gesetze, Ernennungen

8ur lo rspport clo notro ininistro etc. nous svons orckonno

et orclonnons 66 <(ui suit (on nous svons noinmö 6t nom-

mons) u. s. f. Am Schluß heißt es ganz einfach: notro rni-

**) Die Formel „s tous 66UX l^ui 668 prösontos verront
sslut" scheint jetzt nicht mehr gebraucht zu werden. Beiden nach der Restauration von den Königen der ältern
Linie erlassenen Ordonnanzen, kommt sie aber allerdings
vor. Sogar der Eingang der Charte von 1814 enthalt

Iipp6, roi Ü68 k'rsnosis, s tous prösons 6t » vonir sslut.

nistro 6to. 6st olrsrgö clo l'oxöoution äo Is prösonto oräon-

Kl- *) Die Charte von 1814 sagt (Art. 14) „Do roi ..... .
kait I6S r6gl6M6N8 6t orstonnsnoos N66688sir68 pour
l'oxocution clos lois 6t Is süreto <16 I'ötst. " Durch die¬
sen Artikel wollte man die unglücklichen Ordonnanzen recht¬
fertigen, welche den Sturz der altern Bourbonschen Fa¬
milie herbeigeführt haben.

si,'«-

dieselbe.



nsnce, worauf dann noch das Datum und die Unterschrift
des Königs und des Ministers folgt.

8 - 2 .

Nachdem wir nun über die Art, wie die Gesetze in Frank¬
reich erlassen wurden, eine hinreichende Uebersicht gegeben,
wollen wir zu dem eigentlichen Gegenstand dieser Schrift, zu
der Gerichts-Verfassung übergehen. Sprechen wir zuerst von
den verschiedenen Arten von Gerichten und den Personen der
Richter. — Während der letzten dreißig Jahre des dreizehnten
und im Lauf des vierzehnten Jahrhunderts, ward der Gebrauch,
die Richter zum Zwcikampf zu fordern, in ganz Frankreich
durch die ordentliche Appellation an einen höhern Richter, ver¬
drängt. Ueberdem bewirkte theils die Abschaffung oder Ein¬
schränkung des gerichtlichen Zweikampfs, theils die Nothwen¬
digkeit der Kenntniß des römischen Rechts, welches durch die
Verordnungen Ludwigs des H. in die Gerichte eingeführt ward,
es bald, daß alle Lehnsherrn sich von den Gerichten zurückzo¬
gen. Sie setzten, um ihre Stelle zu vertreten und ihre desfall-
sigcn Verrichtungen wahrzunehmen, eigene Beamten an, die,
nach Verschiedenheit ihrer Amtsgewalt so wie auch der Gegen¬
den, Amtmänner (bsillis), Seneschalle Oeoeellaux) , Stellver¬
treter (viguiera), Castellane (0llätelain8) und Vögte (prevot8)
genannt wurden. Fast zu gleicher Zeit mit diesen Beamten
der Lchnsbarone entstanden auch königliche Beamte von dem
nämlichen Titel, von deren Befugnissen und Dienstverrichtun-
gen unten näher geredet werden soll. Hier bemerken wir nur,
daß von den Aussprüchen der grundherrlichen Beamten (von
den Zeiten Ludwigs des H. *1 bis zur Revolution) die Beru-

*) Ganz sicher schon seit den Zeiten Boutilliers (i. I. 1)02).
8om. Hur. Iiv> II. tit. I. p. 653. „Item le s la
oogiioisssnce psr 868 sug68 et OkIieier8 ollseun en leur
krovinee 6e8 es« cl'gppel, pui8gue Partie grevee eu
sppolle lle jage susect: et cke tonte 1u oause on cau8er
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